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Stellungnahme

In der Rechtssache C-336/14 (Ince)

betreffend das dem Gerichtshof der Europäischen Union von dem Amtsgericht Sonthofen

(Deutschland) mit Beschluss vom 07.03.2014 vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen in

dem dort anhängigen Rechtsstreit

Staatsanwaltschaft des Freistaates Bayern

gegen

Frau Sebat Ince

nehmen wir namens und in Vollmacht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland wie

folgt Stellung:
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A. EINLEITUNG

1 Das Ausgangsverfahren besteht aus zwei verbundenen Strafverfahren wegen uner-

laubter Vermittlung von Sportwetten. Der in Deutschland wohnhaften türkischen

Staatsangehörigen Frau Ince wird vorgeworfen, von einer in Bayern befindlichen

Sportbar aus ohne eine deutsche Erlaubnis Sportwetten an einen Sportwettenveran-

stalter mit Sitz und Erlaubnis in Österreich vermittelt zu haben. Die beiden verbunde-

nen Strafverfahren unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch die zur jeweiligen

Tatbegehung geltende Rechtslage:

2 Bis zum 30.6.2012, das heißt für die Zeit des ersten Tatvorwurfs und für Teile des

zweiten Tatvorwurfs, richtete sich am Ort der Tatbegehung die Vermittlung von

Sportwetten nach bayerischem Landesrecht.

3 Bis zum 31.12.2011 hatte der von allen 16 deutschen Bundeständern abgeschlossene

Glücksspielstaatsvertrag (nachfolgend: GlüStV) die Vermittlung und Veranstaltung von

Sportwetten ohne deutsche Erlaubnis verboten. Außerdem hatte der GlüStV die Ertei-

lung einer Erlaubnis an andere als staatliche Veranstalter untersagt. Diese beiden Re-

gelungen erzielten im Endeffekt ein Staatsmonopol für Sportwetten. Zum 31.12.2011

lief der GlÜCksspielstaatsvertrag aus, galt aber in Bayern kraft bayerischen Landes-

rechts weiter.

4 Mit Urteil vom 8. September 2010 (C-316/07, Markus Stoß und andere) stellte der Ge-

richtshof fest, dass die Ausgestaltung des deutschen Glücksspielrechts und der dies-

bezüglichen Praxis, so wie sie von den deutschen vorlegenden Gerichten geschildert

worden waren, diesen "berechtigten Anlass zu der Schlussfolgerung" geben könne,

dass das deutsche Glücksspielmonopol nicht geeignet sei, seine Zwecke in kohärenter

und systematischer Weise zu erreichen (Hervorhebung nur hier).

5 In Reaktion auf das Urteil Markus Stoß hat das Bundesland Bayern vorsorglich das Er-

laubnisverfahren für private Betreiber von Wettvermittlungsstellen geöffnet. Diese Ver-

waltungspraxis wird im Folgenden kurz .oayerische Öffnung" genannt. Auch andere

Bundesländer, in denen der GlüStV kraft Landesrecht weitergalt, öffneten ihre Erlaub-

nisverfahren in vergleichbarer Weise. Beispielhaft sei hierfür Nordrhein-Westfalen ge-

nannt.

6 Teile des zweiten Tatvorwurfs fallen unter die Geltung des Glücksspieländerungs-

staatsvertrags (nachfolgend: GlüÄndStV). Zum 1. Juli 2012° trat der GlüÄndStV in

Bayern sowie in zwölf weiteren Bundesländern in Kraft. Seit dem 8. Februar 2013 gilt
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er in allen 16 Bundesländern Der GlüAndStV enthält eine Experimentierklausel für

Sportwetten 1. Nach ihr können Private zur Veranstaltung oder Vermittlung von Sport-

wetten zugelassen werden. Zuständig für den Erteilung dieser Konzessionen ist - für

ganz Deutschland - das hessische Ministerium für Inneres. Dieses eröffnete im August

2012 das Konzessionsverfahren. Diese Experimentierklausel und ihr Vollzug werden

im folgenden kurz .Konzessicnsverfahren nach der Experimentierklausel" bezeichnet.

7 Es ist unstrittig, dass Frau Ince in beiden Zeiträumen Sportwetten vermittelt hat, ohne

hierfür eine Erlaubnis zu besitzen. Damit hat sie jeweils den objektiven Tatbestand ei-

ner Straftat erfüllt.

8 Das vorliegende Gericht möchte - verkürzt ausgedrückt - wissen, ob das jeweils zur

Anwendung kommende mitgliedstaatliche Glücksspielrecht - also einerseits unter Be-

rücksichtigung der .bayenschen Öffnung", andererseits in Form des .Kcnzessionsver-

fahrens nach der Experimentierklausel" - einer Strafbarkeit von Frau Ince entgegen-

steht.

9 Die deutsche Regierung schlägt vor, diese Fragen zu verneinen, weil das jeweils zur

Anwendung kommende Recht in beiden Ausprägungen unionsrechtskonform war be-

ziehungsweise ist.

10 Dabei legt die deutsche Regierung größten Wert auf die Feststellung, dass das vorle-

gende Strafgericht sowohl die .bayerische Öffnung" als auch das .Konzeealonsvertah-

ren nach der Experimentierklausel" in wesentlichen Punkten sachlich falsch oder grob

verzerrt dargestellt hat.

11 Die Stellungnahme der Bundesregierung wird daher unter dem Punkt B.II. entschieden

den einschlägigen Schilderungen des vorlegenden Gerichts in wichtigen Punkten wi-

dersprechen. Dabei wird sie beide Verwaltungspraktiken ausführlich darstellen und

durch die Beifügung von Anlagen illustrieren.

I Der Begriff der Sportwetten wird hier und im Folgenden stets so verwendet, dass er Pferderennwetten
nicht umfasst.
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B. RECHTLICHER RAHMEN

I. Unionsrecht und nationales Recht

12 Zur Darstellung der entscheidungserheblichen Normen des Unionsrechts und des nati-

onalen Rechts wird auf den Vorlagebeschluss verwiesen.

11.Verwaltungspraxis

1. Die "bayerische Öffnung" in Reaktion auf das Urteil Markus Stoß u.a.

13 Der Freistaat Bayern nahm die Urteile des Gerichtshofs vom 8. September 2010 zum

Anlass, das Erlaubnisverfahren nach Art. 2 BayAGGlüStV für private Sportwetten-

Anbieter und -Vermittler zu öffnen. Als die für die Erteilung der Erlaubnisse zentral zu-

ständige Behörde war in dieser Norm die Regierung der Oberpfalz bestimmt.

14 Jedem Interessenten, der dort anfragte, übersandte diese Behörde eine sogenannte

Checkliste (hier beigefügt als Anlage 1), welche detailliert darüber Auskunft gab, wei-

che Unterlagen ein Antragsteller vorlegen müsse, um eine Erlaubnis zur Veranstaltung

beziehungsweise Vermittlung von Sportwetten zu erhalten. Beispielhaft seien ein Füh-

rungszeugnis sowie die Gewerbeanmeldung genannt.

15 Die in dem Vorlagebeschluss enthaltene Unterstellung des vorlegenden Strafgerichts,

dass dieses Erlaubnisverfahren nicht ergebnisoffen und unionsrechtswidrig gewesen

sei, (Rn. 70 des Vorlagebeschlusses) weist die Bundesregierung in aller Form zurück.

16 Das Bundeverwaltungsgericht hat sich in einer Entscheidung vom 16. Mai 2013 mit

dem Verwaltungsverfahren gemäß der .bayeriscnen Öffnung" ausführlich auseinander

gesetzt und kam dabei zum folgenden Ergebnis:

"Entgegen der Auffassung der Klägerin bot diese Regelung in Verbindung
mit den Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrages eine ausreichende ge-
setzliche Grundlage für die Durchführung eines Erlaubnisverfahrens. Die
Zuständigkeit der Regierung der Oberpfalz ergab sich aus Art. 2 Abs. 4 Nr.
3 BayAGGlüStV. Der möglichen Rechtswidrigkeit des Sportwettenmono-
pols war durch Nichtanwenden der Monopol- und monopolakzessorischen
Regelungen Rechnung zu tragen. Die gesetzlich normierten materiell-
rechtlichen Anforderungen an das Wettangebot und dessen Vermittlung
ließen sich entsprechend auf das Angebot privater Wettunternehmer und
dessen Vertrieb anwenden. [... ] Aus verfassungs- und unionsrechtlicher
Sicht genügt es, dass eine grundrechts- und grundfreiheitskonforme An-
wendung der Vorschriften mit der Folge einer Erlaubniserteilung an private

','"
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Anbieter und deren Vermittler möglich war und dass diesen gegen etwa
rechtsfehlerhafte Ablehnungsentscheidungen effektiver gerichtlicher
Rechtsschutz zur Verfügung stand. Der vom Berufungsgericht hervorgeho-
bene Umstand, eine Erlaubniserteilung sei bisher nicht bekannt geworden,
ist entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zwangsläufig auf systemati-
sche Rechtsverstöße zurückzuführen. Er kann sich auch daraus ergeben
haben, dass in den zur Kenntnis des Berufungsgerichts gelangten Fällen
mindestens eine wesentliche und auch nicht durch Nebenbestimmungen zu
sichernde Erlaubnisvoraussetzung fehlte. ,,2

17 Die Behauptung in der Begründung des Vorlagebeschlusses, die Angeklagte habe im

ersten Tatzeitraum (Januar 2012) keine rechtliche Möglichkeit gehabt, sich eine Er-

laubnis zu beschaffen (Rn. 138 ff. des Vorlagebeschlusses), ist somit unzutreffend.

Dass das Verfahren gemäß der .bayenschen Öffnung" tatsächlich praktiziert und in der

interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, ergibt sich schon aus dem Um-

stand, dass bei der Regierung der Oberpfalz fast 70 schriftliche Anträge auf Veranstal-

tung und oder Vermittlung von Sportwetten eingingen.

2. Das Konzessionsverfahren nach der Experimentierklausel

a) Die Ausgangslage

18 Das Land Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport

(nachfolgend HMdIS), ist gemäß § 9a Abs. 2 Ziff. 3 des GlüStV in der Fassung des

GlüÄndStV im Rahmen eines ländereinheitlichen Verfahrens auf der Basis der Experi-

mentierklausel des § 10a GlüStV mit der Durchführung des Verfahrens zur Erteilung

von Konzessionen zur Veranstaltung von Sportwetten nach § 21 GlüStV beauftragt.

19 Danach werden bis zu 20 Konzessionen (als Sonderform der Erlaubnis), jeweils mit ei-

ner Laufzeit befristet bis zum 30.06.2019, erteilt.

20 Die Konzession gibt dem Konzessionsnehmer das Recht, Sportwetten zu veranstalten

und zu vermitteln - auch im und über das Internet, § 10a Abs. 4 Satz 1 GlüStV. Die

Konzessionsnehmer können frei entscheiden, ob sie dem Verbraucher ihr Angebot

über Wettvermittlungsstellen, im Internet oder unter Nutzung beider Vertriebswege un-

terbreiten. Die Zahl der Wettvermittlungsstellen ist durch die Länder zur Erreichung der

Ziele des § 1 GJüStV begrenzt.

Bundesverwaltungsgericht. Entscheidung vom 16.5.13. 8 C 1.+/12, BVerwGE 1.+6, 303 ff.: juris
Rn. 57.
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21 Mit dem Verfahren zur Erteilung von Konzessionen für die Veranstaltung von Sportwet-

ten werden die in § 1 des GlüStV genannten Kernziele:

• das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Vo-

raussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,

• durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel

darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in

geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Aus-

breitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,

• den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten,

• sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor

betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene

Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und

• Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und

Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen

verfolgt. Ein besonderes Gewicht liegt dabei auf der Schwarzmarktbekämpfung und

der Kanalisierung des Sportwettenmarktes hin zu einem legalen, geregelten, über-

wachten Markt. Nur so können die (auch) sozialschädlichen Auswirkungen der Glücks-

spielsucht wirksam bekämpft werden.

22 Den rechtlichen Rahmen des Konzessionsverfahrens bilden die Vorschriften der §§ 4a

ff. GlüStV. Nach der Grundkonzeption des GlüStV, insbesondere § 4b Abs. 1 GlüStV,

ist das Konzessionsverfahren einerseits kein klassisches Verwaltungsverfahren, bei

dem jeder Interessent ohne zeitliche und mengenmäßige Beschränkung einen Antrag

auf eine "Erlaubnis" stellen kann. Andererseits unterliegt das Konzessionsverfahren

auch nicht unmittelbar dem strengen Vergaberegime, da es sich nicht um die Vergabe

eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (mit dem Ziel des Abschlusses eines ent-

geltlichen Vertrages) handelt, unterfällt also nicht den Bestimmungen des Gesetzes

gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-

gen (VOUA und VOUA EG) oder der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen

(VOF).

23 Das Sportwettkonzessionsverfahren stellt demzufolge ein Verfahren sui generis dar.

Aufgrund seiner europaweiten Bedeutung (Binnenmarktrelevanz) für die Bewerber um

eine der Konzessionen hat das Verfahren allerdings - ähnlich den Dienstleistungskon-
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zessionen - den europarechtlichen Grundregeln der Art. 49 und 56 AEUV zu entspre-

chen und das daraus folgende Transparenzgebot sowie den Gleichbehandlungsgrund-

satz zu beachten.' Dies wird auch ausdrücklich so in § 4b Abs. 1 Satz 1 GlüStV gefor-

dert. Diese Grundsätze gebieten es, insbesondere bei mengenmäßig und zeitlich be-

grenzten Konzessionen, ein geordnetes Auswahlverfahren mit gleichen Chancen und

mit für alle Bewerber gleichermaßen geltenden Regeln - insbesondere auch der Set-

zung von Ausschlussfristen - einzuhalten.

24 Die Vorgaben der Transparenz, der Gleichbehandlung und der Diskriminierungsfreiheit

stellen gleichermaßen auch die maßgeblichen Grundsätze im europarechtlich gepräg-

ten Kartellvergaberecht dar, weshalb es folgerichtig ist, dass sich die nähere Ausge-

staltung des Konzessionsverfahrens im Glücksspielstaatsvertrag sehr stark an ein

vergaberechtliches Aus-schreibungsverfahren anlehnt. Um diesen Anforderungen zu

genügen, hat sich das HMdlS daher entschlossen, das Konzessionsverfahren als eine

Art .verwanunqsrecntnches Vergabeverfahren" zu gestalten, das sich an ein .Vemand-

lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb" nach VOUA EG anlehnt, durch das unzwei-

felhaft die o.g. Grundsätze gewahrt werden, und die sich aus dieser Entscheidung er-

gebenden Verfahrensregeln entsprechend bekannt zu machen.

25 Dieses Vorgehen wird auch durch die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts

Niedersachsen" gestützt, wonach es bei einem Verwaltungsverfahren, das - wie dies

hier der Fall ist - vergaberechtliche Züge trägt, nicht nur rechtlich zulässig, sondern

sogar geboten ist, ein geordnetes verwaltungsrechtliches Auswahlverfahren durch-

zuführen, in dem aus dem Vergaberecht entnommene Strukturen implementiert wer-

den.

26 Diese Entlehnung vergaberechtlicher Strukturen ist erforderlich, da die unmittelbare

Anwendung des Vergaberechts nicht möglich ist, die Anwendung von ausschließlich

verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen aber einen Zustand hervorrufen würde,

der rechtlich bedenklich wäre: Schließlich ist das HMdlS sowohl nach der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes als auch nach den Regelungen des Glücks-

spielstaatsvertrages gehalten, bei der Vergabe der Sportwettkonzessionen das Primär-

recht, insbesondere die Art. 49 und 56 AEUV sowie die daraus fließende Transparenz-

pflicht zu beachten. Wenn dem so ist, kann es dem HMdlS aber rechtlich nicht entge-

3 vgl. EuGH. Rs. C64/08 - Engelmann. Rs. C-324/98 - Teaustria und Telefonadress; Rs. C...,231/03 -
Coname: Rs. C-458/03 - Parking Brixen; Rs. C-1)1/08 - Wal: Rs. C-203/08 - Sport-ing Exchange

j Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen. Beschluss vom 12.11.2012 - 13 ME 231/12.
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gengehalten werden, wenn er sich für ein formalisiertes Auswahlverfahren mit Rege-

lungen entscheidet, wie es für ein vergaberechtliches Verfahren gerade prägend ist

(OVG Niedersachsen, s.o.)

27 Dies bedeutet, dass im Einzelfall die allgemeinen Regelungen des Verwaltungsverfah-

rensrechts durch die Vorgaben der §§ 4a ff. GlüStV und damit insbesondere auch

durch die vergaberechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminie-

rung und der Transparenz "überlagert" werden.

b) Oie Konzipierung als zweistufiges Verfahren

28 Das Konzessionsverfahren ist als zweistufiges Verfahren nach dem Vorbild eines Ver-

handlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb gemäß VOUA EG konzipiert.

29 Die zweistufige Ausgestaltung des Verfahrens steht im Einklang mit den rechtlichen

Vorgaben, denen die Vergabe von Konzessionen zur Veranstaltung von Sportwetten

Rechnung zu tragen hat. 5

30 Die Zweistufigkeit ist bereits in § 4b Abs. 1 GlüStV angelegt. Dort wird nämlich zwi-

schen dem "Aufruf zur Bewerbung" und der "Durchführung eines Auswahlverfahrens"

unterschieden. Damit lehnt sich das Gesetz an die Bestimmungen für die Vergabe von

Leistungen (VOUA EG) an. Danach wird in einem Verhandlungsverfahren mit Teil-

nahmewettbewerb (§ 3 Abs. 3 VOUA EG) zunächst öffentlich zur Abgabe einer Be-

werbung aufgefordert. Gemäß § 10Abs. 1VOUA EG wählt der Auftraggeber sodann

im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs anhand der mit den Bewerbungen (Teilnah-

meanträgen) vorgelegten Unterlagen unter den Bewerbern, die den Anforderungen an

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen, diejenigen aus, die er

gleichzeitig und unter Beifügen der Vergabeunterlagen in Textform auffordert, in einem

Verhandlungsverfahren ein Angebot emzureichen." Dieses Verfahren dient der Ar-

beitserleichterung des Auftraggebers, der nur die Unterlagen der geeigneten Bewerber

prüfen muss, und erspart dem Bewerber, der auf der ersten Stufe (Teilnahmewett-

bewerb) nicht erfolgreich war, die Erstellung umfangreicher Bewerbunqsunterlaqen.'

31 Nichts anderes folgt aus der Pflicht zur Beachtung der europarechtlichen Grundsätze.

Die Europäische Kommission stellt für ein Auswahlverfahren unter Anwendung der eu-

Vgl. hierzu auch VG Berlin, Urteil vom 23.05.2014 - VG 23 K 512.12 sowie VG Wiesbaden, Be-
schluss vom 21.03.2013 - 5 L 27/13.wI

h Vgl. dazu Contag, in: jurisPK-VergR, § 10 EG VOUA 2009, Rn. 7 ff.

7 vgl. Contag (0. Fn. 6)., Rn. 10
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ropäischen Grundfreiheiten im Rahmen der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen

ausdrücklich klar, dass der konzessionserteilenden Stelle bei der Auswahl des Verfah-

rens keine Beschränkungen auferlegt werden, sondern sie über das geeignete Verga-

beverfahren frei entscheiden kann." Hierzu gehört auch die Entscheidung, ob die kon-

zessionserteilende Stelle für die Vergabe der Konzessionen entweder ein einstufiges

Verfahren vorsehen oder die Anforderungen an eine Konzessionserteilung in mehreren

Stufen abfragen will.

32 Vorliegend konnte nur die Wahl eines zwei stufigen Verfahrens dem Umstand Rech-

nung tragen, dass die Vergabemodalitäten zu den Besonderheiten und der Bedeutung

des Vergabegegenstandes in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen.

33 Da der GIOcksspielstaatsvertrag erhebliche Anforderungen an die Bewerber um eine

Sportwettkonzession stellt und die Zusammenstellung der Unterlagen hohen personel-

len und finanziellen Aufwand erfordert, lag es sowohl im Interesse der Bewerber als

auch des HMdlS, dass im Rahmen einer ersten Stufe zunächst grundlegende Anforde-

rungen gestellt und ab-geprüft werden und nur die auf der ersten Stufe erfolgreichen

Bewerber zur zweiten Stufe zugelassen werden, in der unter anderem die Erstellung

von fünf Konzepten gefordert ist. Die Zweistufigkeit erspart den Bewerbern, die bereits

die Grundanforderungen an eine Konzession nicht erfüllen, erheblichen Personal- und

Kostenaufwand, sowie dem HMdlS den Aufwand für die Prüfung der Unterlagen von

nicht geeigneten Bewerbern.

34 Bei der Durchführung des Sportwettkonzessionsverfahrens ist das Glücksspielkollegi-

um zu beteiligen, und zwar aus folgenden Gründen:

35 Bei dem Sportwettkonzessionsverfahren handelt es sich um ein sog. ländereinheitli-

ches Verfahren gemäß § 9a GlüStV, bei dem die Glücksspielaufsichtsbehörde eines

Landes (hier das HMdIS) für alle Länder bestimmte Erlaubnisse oder Konzessionen er-

teilt. In einem solchen Verfahren dient das Glücksspielkollegium dem HMdlS als zu-

ständiger Glücksspielaufsichts-behörde als Organ zur Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 9a

Abs. 5 GlOStV). Gemäß § 9a Abs. 8 Satz 4 GlüStV ist die im ländereinheitlichen Ver-

fahren zuständige Behörde an die Beschlüsse des Glücksspielkollegiums gebunden

und hat diese nach außen innerhalb der ihr vom Glücksspielkollegium gesetzten Frist

umzusetzen. Dies gilt somit auch für das HMdlS im Rahmen des Sportwettkonzessi-

onsverfahrens.

~ Vgl. Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im Gerneinschafts-
recht (2000/C 121102). Zifter 3.1.1.
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36 Hinsichtlich des Sportwettkonzessionsverfahrens bestehen insbesondere folgende

Rechte/Pflichten des Glücksspielkollegiums:

37 Als zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde im Sportwettkonzessionsverfahren ist das

HMdlS dazu verpflichtet. die Bekanntmachung nach § 4b Abs. 1 Satz 2 GlüStV im

Glücks-spielkollegium abzustimmen (§ 5 Abs. 1 der Verwaltunqsvereinbarunq GlüStV -

VwVGlüStV), die eingehenden Konzessionsanträge über die Geschäftsstelle unverzüg-

lich an das Glücksspielkollegium weiterzuleiten (§ 5 Abs. 2 VwVGlüStV) und die Kon-

zessionsanträ-qe entweder selbst zu prüfen und dem Glücksspielkollegium zusammen

mit einer vorläufigen Bewertung einen Entscheidungsvorschlag vorzulegen oder die

Geschäftsstelle damit zu be-auftragen (§ 5 Abs. 3 VwVGlüStV).

38 Die abschließende Beurteilung aller Konzessionsanträge obliegt gemäß § 1

VwVGlüStV dem Glücksspielkollegium.

c) Der Verfahrensablauf auf Stufe 1

39 Den Text der Europaweiten Bekanntmachung stimmte das HMdlS mit dem Glücks-

spielkollegium gemäß § 5 Abs. 1 VwVGlüStVab. In seiner 2. Sitzung vom 03.08.2012

stimmte das Glücksspielkollegium der Bekanntmachung in der Fassung vom 3. August

2012 zu.

40 Am 08.08.2012 erfolgte dann die Europaweite Veröffentlichung im EU~Amtsblatt 2012

per Auftragsbekanntmachung .Sportbezoqene Dienstleistungen unter der Bekanntma-

chungsnummer 20 121S 151-253153~. Die EU-Bekanntmachung wurde außerdem auf

der Homepage des HMdlS veröffentlicht, zunächst mit einem Link zur Veröffentli-

chungsplattform TED, später auch zusätzlich als PDF-Dokument.

41 Da es weder für Dienstleistungskonzessionen, die europaweit veröffentlicht werden

müssen, noch für das vorliegende Verfahren ein passendes Formular für eine solche

Veröffentlichung gibt, wurde das Formular für "Dienstleistungsaufträge Verhandlungs-

verfahren" verwendet, wie dies auch bei Dienstleistungskonzessionen üblich ist. Auf

die Besonderheiten des vorliegenden Verfahrens wurde im ausfüll baren Bereich des

Formulars hingewiesen, insbesondere unter den liff. 11.1.5)sowie VI.3).

42 In dieser Bekanntmachung wurde das zweistufige Verfahren im Überblick vorgestellt.

43 Der Schlusstermin (Ausschlussfrist) für den Eingang der Bewerbungen (Punkt IV.3.4

der Bekanntmachung) für die erste Stufe (Teilnahmewettbewerb) wurde zunächst auf
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den 04.09.2012, 12.00 Uhr festgesetzt. Durch EU-Bekanntmachung vom 29.08.2012

(2012/S 165-273138) wurde diese Frist zugunsten der Bewerber verlängert auf den

12.09.2012, 10 Uhr.

44 Es konnten während der Bewerbungsfrist schriftlich (per E-Mail) Fragen gestellt wer-

den. Die Fragen wurden anonymisiert und mit den Antworten (in Tabellenform) an alle

Interessenten versandt. Es wurden insgesamt 220 Fragen durch insgesamt 35 An-

waltskanzleien und private Interessenten gestellt und während der Bewerbungsfrist,

zeitnah zur Fragestellung, in mehreren Etappen beantwortet. Die Fragefrist endete

gemäß der Bekanntmachung 20121S 165-273138 im EU-Amtsblatt (mit der auch die

Fristverlängerung für die Bewerbungen veröffentlicht wurde) am 04.09.2012 um 24:00

Uhr.

45 Zum Bewerbungsfristende am 12.09.2012, 10 Uhr lagen 72 fristgerecht eingegangene

Bewerbungen bei der für die Entgegennahme der in einem verschlossenen Um-

schlag/Behältnis abzugebenden Bewerbungsunterlagen verantwortlichen KontaktsteIle

CBH Rechtsanwälte, Bismarckstraße 11-13, 50672 Köln, vor. Fünf Bewerbungen gin-

gen verspätet ein.

46 Die Bewerbungsunterlagen umfassten insgesamt rund 100 Aktenordner.

47 Am 12. und 13.09.2012 erfolgte die Bewerbungsöffnung der 72 fristqerecht eingegan-

genen Bewerbungen in den Räumlichkeiten des HMdIS. Sowohl Bewerbungsöffnung

als auch die Auswertung der eingereichten Bewerbungen erfolgten ohne Beteiligung

der Kanzlei CBH Rechtsanwälte.

48 Ein Bewerber, dessen Bewerbung mit 12-minütiger Verspätung bei der KontaktsteIle

einging, erhob noch am 12.09.2012 Eilrechtsschutz vor dem zuständigen Verwaltungs-

gericht Wiesbaden mit dem Antrag, seinen Bewerbungsantrag in das Sportwettkonzes-

sionsverfahren mit einzubeziehen und diesen (nachträglich) zuzulassen. Aufgrund der

dabei vorliegenden besonderen Umstände des Einzelfalles gewährte das VG Wiesba-

den mit Beschluss vom 13.09.2012 (5 L 1081/12.WI) die Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand. Die Bewerbung wurde daraufhin durch das HMdlS angenommen.

49 Es folgte die Prüfung der Unterlagen der 73 für das weitere Verfahren zugelassene

Bewerbungen entsprechend den in der EU-Bekanntmachung unter Ziff. 111.2.1)und

11.2.3)gestellten Anforderungen durch das HMdIS. Die Unterlagen der Teilnahmean-

träge der Bewerber wurden zunächst auf Vollständigkeit geprüft. In einem nächsten

Schritt wurde das Vorliegen der Eignung (Zuverlässigkeit und technische Leistungsfä-
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higkeit) geprüft. 19 Bewerbungen waren demnach vollständig und erfüllten die Eig-

nungskriterien. Die übrigen fristgerecht eingegangenen 54 Bewerbungen waren unvoll-

ständig bzw. erfüllten die Eignungskriterien nicht.

50 Gemäß den Angaben unter Ziff. VI.3 der EU-Bekanntmachung sowie gemäß § 4b Abs.

3 GlüStV hatte sich das HMdlS vorbehalten, die Bewerber zur Ergänzung und zur Vor-

lage wei-terer Angaben, Nachweise und Unterlagen aufzufordern, sofern dies zur Prü-

fung der Vo-raussetzung für die Konzessionserteilung als erforderlich angesehen wird.

In Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschied sich das HMdlS angesichts des

Umstandes, dass lediglich 19 Bewerber eine vollständige Bewerbung eingereicht hat-

ten, eine Nachforderung durchzuführen. Nach Durchführung dieser Nachforderung er-

füllten im Ergebnis 56 Bewerber die Teilnahmekriterien der ersten Stufe des Sportwett-

konzessionsverfahrens. 17 Bewerber erfüllten die Teilnahmekriterien dagegen nicht.

51 Die Liste der Ablehnungsgründe in Stufe 1 wurde am 24.10.2012 in den virtuellen

MOSS- Teamraum des Glücksspielkollegiums eingestellt. Wie in der 4. Sitzung des

Glücksspielkol-Iegiums vom 9.10.2012 besprochen, konnten die Mitglieder des Glücks-

spielkollegiums dann ihre Anmerkungen oder Rückfragen innerhalb von drei Werkta-

gen nach der Benach=richtlqunq über das Einstellen der Unterlagen in den MOSS-

Teamraum an die Gemeinsame Geschäftsstelle und das HMdlS richten.

52 Die 17 Bewerber, die die Teilnahmekriterien nicht erfüllten, erhielten unter dem Datum

des 06. bzw. 07.11.2012 sowie in einem Fall unter dem Datum des 04.12.2012 einen

Ablehnungsbescheid.

d) Der Verfahrensablauf auf Stufe 2

53 Am 24.10.2012 wurde die zweite Verfahrensstufe eröffnet, in dem die 56 erfolgreichen

Bewerber aus der Stufe 1 aufgefordert wurden, ihre Bewerbungen entsprechend den

Vorgaben in den übersandten Unterlagen zu einem vollständigen Antrag zu ergänzen.

54 Hierbei erhielten die Bewerber (und die benannten anwaltlichen Vertreter) ein Telefax

mit dem Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines entsprechenden Antrages und dem

Hinweis, dass alle Unterlagen, in denen die Anforderungen, die an den Antrag gestellt

werden, be"'schrieben werden, per E-Mail übersandt werden.

55 Es wurden aufgrund der Datenmenge zwei E-Mails versandt und folgende Unterlagen

den Bewerbern zur Verfügung gestellt:
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1. Oie Verfahrensregeln (angelehnt an die Regelungen der VOUA EG) wurden

in einem Informationsmemorandum zusammengefasst.

2. Alle inhaltlichen Anforderungen (sowohl zur Erfüllung der Mindestanforderun-

gen als auch der Auswahlkriterien bei mehr als 20 für geeignet befundenen

Antragstellern) wurden in den hierfür speziell erstellten Dokumenten "Min-

destanforderungen allgemein", "Mindestanforderungen Konzepte" und ,,Aus-

wahlverfahren" inklusive Wertungsmatrix dargestellt. Alle Anforderungen

wurden fortlaufend und eindeutig gekennzeichnet.

3. Zur Arbeitserleichterung der Antragsteller wurde eine Checkliste für alle ein-

zureichenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise beigefügt. Es wurden

drei Antwortformulare (passend zu den drei Dokumenten mit den inhaltlichen

Mindest-/Anforderungen) zur Verfügung gestellt, in welche die Ausführungen

der Antragsteller einschließlich Verweise auf gesonderte Unterlagen einge-

tragen werden mussten. Oie Kennzeichnung jedes abgefragten Merkmals

entsprach der Kennzeichnung in den Dokumenten nach Ziff. 2.

4. Für bestimmte Erklärungen wurden (wie schon auf der 1. Stufe) vorgefertigte

Formulare beigefügt (F01 bis F13), die lediglich noch zu unterzeichnen wa-

ren.

5. Weitere relevante Unterlagen wurden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

6. Alle versendeten Dokumente wurden in einem Unterlagenverzeichnis aufge-

listet.

aa) Die Verfahrensgestaltung auf der Stufe 2 - Regeln in Form des Informati-
onsmemorandums

56 Das Informationsmemorandum enthält - neben der Beschreibung der Ziele des Kon-

zessi-onsverfahrens, des Inhalts der Konzession und des Geltungsbereiches der Kon-

zession - unter Ziff. 4 bis 7 die genaue Beschreibung des Verfahrens, in welchem die

maximal 20 zu vergebenden Konzessionen erteilt werden sollen. Das Informationsme-

morandum legt - mangels direkter Geltung der Vorschriften des Vergaberechts - damit

alle Verfahrensbedin-gungen fest, die eine transparente und diskriminierungsfreie

Vergabe der Konzessionen er-möglichen. Es konkretisiert in erforderlicher Tiefe die

Verfahrensvorgaben der §§ 4a ff. GlüStV.



-16-

57 Insbesondere wird auch hier noch einmal unter liff. 4 Absatz 2 darauf hingewiesen,

dass sich das HMdiS eine schrittweise Verringerung der Anzahl der Antragsteller im

Rahmen der Antragsprüfung vorbehält, was bereits in der EU-weiten Bekanntmachung

(liff. IV.1.3 und lift. V1.3) veröffentlicht wurde.

58 Unter liff. 5.5 des Informationsmemorandums wird hinsichtlich der Nachforderung von

Erklärungen, Nachweisen und sonstigen Unterlagen festgehalten, dass das HMdlS (als

Konzessionsgeber) zur Prüfung der Konzessionsvoraussetzungen die Antragsteller

auffordern kann, ihre Angaben, Nachweise und Unterlagen innerhalb einer angemes-

senen Frist zu ergänzen bzw. weitere Angaben, Nachweise und Unterlagen beizubrin-

gen.

59 Unter liff. 5.6 des Informationsmemorandums sind die Prüfungsrechte des HMdlS

festgehalten. Hiernach behält sich das HMdiS ausdrücklich das Recht vor, alle von den

Antragstellern im Verfahren (sowohl in der Stufe 1 als auch in der Stufe 2) abgegebe-

nen Erklärungen, Nachweise und sonstigen Unterlagen in jedem Stadium des Verfah-

rens zu überprüfen bzw. durch andere Behörden überprüfen zu lassen. Darüber hinaus

ist das HMdlS u.a. befugt, Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Bundes und der

Länder zur Überprüfung der Antragsteller abzufragen. Die Abfrage erfolgt allein zur Er-

füllung der im Rahmen von § 9 Abs. 1 GlüStV zugewiesenen Aufgaben und Befugnis-

se.

60 Unter liff. 5.12 des Informationsmemorandums wird ausdrücklich vermerkt, dass das

HMdlS jedem Antragsteller, der nicht berücksichtigt werden kann, die Ablehnung sei-

nes Antrages schriftlich mitteilt. Weiterhin wird ausdrücklich vermerkt, dass die Infor-

mation den Grund der Ablehnung enthält und zehn Tage vor Erteilung der Konzessio-

nen erfolgt. Das HMdlS hat sich insofern in selbstbindender Form eine Stillhaltefrist vor

Konzessionserteilung auferlegt.

61 Unter liff. 5.15 des Informationsmemorandums wird ausgeführt, dass wettbewerbsbe-

schränkende Absprachen, die im lusammenhang mit diesem Verfahren stehen, verbo-

ten sind und zum Ausschluss vom weiteren Verfahren bzw. zum Widerruf einer bereits

erteilen Konzession führen.

62 Unter liff. 6 des Informationsmemorandums wird die Prüfungsabfolge aufgeführt. Die-

se stellt sich wie folgt dar:

1. Formale Vollständigkeit der Unterlagen
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2. Erfüllung der Mindestanforderungen allgemein

3. Erfüllung der Mindestanforderungen Konzepte begrenzt auf die zu erstellen-

den Vertriebs-, lahlungsabwicklungs- und Wirtschaftlichkeitskonzepte

4. Nur Antragsteller, die diese Mindestanforderungen nach lift. 2 und 3 erfüllen,

werden zur "Verhandlungsphase" eingeladen. In der "Verhandlungsphase"

ster-ten die Antragsteller ihre Sozial- und Sicherheitskonzepte vor und be-

antworten hierzu Fragen. Sie erhalten Gelegenheit, selbst Anregungen zu

den gestellten Anforderungen an Sozial- und Sicherheitskonzept vorzutragen.

Auf dieser Basis entscheidet das HMdIS, ob Anforderungen angepasst wer-

den müssen und die Antragsteller noch einmal Gelegenheit erhalten, ihre

Konzepte den - neuen - Anforderungen anzupassen.

5. Es folgt eine abschließende Prüfung der (ggf. angepassten) Mindestanfor-

derun=qen zum Sozial- und Sicherheitskonzept.

6. Falls danach mehr als 20 Antragsteller alle Anforderungen nach den lift. 1

bis 5 erfüllen, wird ein Auswahlverfahren mit diesen AntragsteIlem durchge-

führt, in dem die Anträge nach festgelegten Auswahlkriterien und der zugehö-

rigen Be-wertungsmatrix bewertet werden. Nähere Angaben hierzu finden

sich unter lift. 7 des Informationsmemorandums sowie in den Dokumenten

.Auswahlver-tahren" (inklusive Bewertungsmatrix) und Antwortformular

.Auswahlverfahren", Das dann entstehende Ranking bestimmt die Vergabe

der Konzessionen an die 20 Antragsteller mit den besten Punktzahlen.

bb) Die Fristsetzung auf der Stufe 2

63 Es wurde eine für alle Bewerber gleiche Frist für die Abgabe des Antrags für die Stu-

fe 2 (Verhandlungsverfahren) auf den 20.12.2012 festgelegt.

64 Durch die nicht unerhebliche Anzahl an Fragen, die durch die 56 zugelassenen Bewer-

ber aufgeworfen wurden, sowie die Hinweise ausländischer Unternehmen, dass die

Frist sehr knapp bemessen sei, um unter Berücksichtigung der Antworten aus dem

Frage-Antwortkatalog die erforderlichen Unterlagen zu erstellen, sah sich das HMdlS

veranlasst, mit E-Mail vom 14.11.2012 die Antragsfrist bis zum 07.01.2013 zu verlän-

gern.

----------
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65 Mit E-Mail vom 23.11.2012 hat das HMdlS von der in Ziff. 5.4 des Informationsmemo-

ran-dums getroffenen Regelung Gebrauch gemacht und eine Optimierung/Ergänzung

der Verfahrensunterlagen vorgenommen. Aufgrund dessen wurden den Bewerbern die

Dokumente "Mindestanforderungen Konzepte", .Auswahlverfahren" sowie die beiden

entsprechenden Antwortformulare nochmals in überarbeiteter Fassung in elektroni-

scher Form zur Verfügung gestellt. In Folge dieser Anpassung wurde die Antragsfrist

auf den 21.01.2013,12 Uhr MEZ festgelegt und somit erneut zugunsten der Bewerber

verlängert.

ce) Fragen zu den Anforderungen in Stufe 2

66 Während der Antragsfrist konnten schriftlich (per E-Mail) Fragen gestellt werden (vgl.

Ziff. 5.4 des Informationsmemorandums).

67 Die Fragen wurden anonymisiert und mit den Antworten (in Tabellenform) an alle zur

Abgabe eines Antrags aufgeforderten Bewerber versandt.

68 Der Frage-Antwortkatalog wurde sowohl im PDF-Format erstellt als auch zusätzlich als

Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt und mit einem Hinweis auf den Bezug zu den

ebenfalls eindeutig gekennzeichneten Mindest-/Anforderungen versehen. So war es

den Antraqstet-lern freigestellt, den Frage-Antwortkatalog je nach Bedarf zu sortieren

und die Excel-Suchfunktion zu nutzen, um so die gegebenen Antworten, die zum Be-

standteil der jeweiligen Mindest-/Anforderung wurden, besser zuordnen und auffinden

zu können. Es wurden insge-'samt 599 Fragen gestellt, die während der Antragsfrist,

zeitnah zur Fragestellung, in mehre-ren Etappen beantwortet wurden. Die Fragefrist

für die Fragemöglichkeit endete am 10.12.2012.

dd) Öffnung der Anträge zur Stufe 2

69 Von den 56 Bewerbern, die aufgefordert wurden, einen Antrag im Rahmen der zweiten

Stufe abzugeben, reichten 41 Bewerber einen Antrag bis zum 21.01.2012, 12 Uhr

MEZ, fristge-'recht ein.

70 Oie Antragsunterlagen umfassten insgesamt rund 200 Aktenordner.

71 Am 21. und 22.01.2013 erfolgte die Antragsöffnung der 41 fristgerecht eingegangenen

An-,träge in den Räumlichkeiten des HMdIS. Die übrigen 14 Bewerber, die zu einer An-

tragstel-'Iung aufgefordert worden waren, stellten entweder keinen Antrag, verfolgten

ihre Bewerbung also nicht weiter, oder zogen ihre Bewerbung ausdrücklich zurück.
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72 Mit E-Mail vom 22.01.2013 wurde gegenüber allen Antragstellern, deren Antrag fristge-

recht eingegangen war, dieser Umstand bestätigt.

73 Von einer Übersendung der Antragsunterlagen an das Glücksspielkollegium wurde zu-

nächst in Abstimmung mit dem Glücksspielkollegium abgesehen. Auch von einer Ein-

stellung in den virtuellen MOSS-Teamraum des Glücksspielkollegiums wurde aus Si-

cherheitsgründen abgesehen, da die Unterlagen eine Vielzahl von Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen beinhalteten und damit in hohem Maße geheimhaltungsbedürftig

waren. Am 19.03.2013 erhielten die Mitglieder des Glücksspielkollegiums anlässlich

der in Wiesbaden stattfindenden 8. Sitzung des Glücksspielkollegiums Akteneinsicht in

die Antragsunterlagen der Stufe 2 des Sportwettkonzessionsverfahrens in den Räum-

lichkeiten des HMdIS.

74 Anlässlich der 13. Sitzung des Glücksspielkollegiums am 21.122.08.2013 wurden den

Mitgliedern des Glücksspielkollegiums dann die vollständigen Antragsunterlagen in

elektronischer Form auf USB-Datenträgern zur Verfügung gestellt. Die Aushändigung

des jeweiligen USB-Datenträgers an das entspre-chend benannte Mitglied des

Glücksspielkollegiums erfolgte dabei gegen die Empfangsbe"stätigung mit Geheimhal-

tungsverpflichtung, in der nochmals auf den Umgang mit den sen-siblen Daten der An-

tragsteller hingewiesen wurde.

ee) Antragsprüfung und Ergebnis der Stufe 2

75 Es folgte die Prüfung der Unterlagen der 41 fristgerecht eingereichten Anträge ent-

sprechend der Vorgaben gemäß Zift. 6 des Informationsmemorandums zunächst wie

folgt:

1. Formale Prüfung

2. Prüfung Mindestanforderungen allgemein

3. Prüfung Mindestanforderung der Konzepte Vertrieb, Zahlungsabwicklung und

Wirtschaftlichkeit

(1) Kursorische Prüfung

76 Aufgrund des hohen Zeitdrucks und des enormen Umfangs der Antragsunterlagen

wurde zunächst eine kursorische Prüfung durchgeführt. Dabei wurden die Unterlagen

der Anträge der Antragsteller auf Vollständigkeit sowie auf das Vorliegen der Mindest-

anforderungen all"gemein, der Mindestanforderungen Vertriebskonzept, der Mindest-
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anforderungen Zahlungs-abwicklungskonzept und der Mindestanforderungen Wirt-

schaftlichkeitskonzept geprüft. Die Ergebnisse der Prüfung ergeben sich aus den

handschriftlichen Prüfvermerken.

77 Als Ergebnis dieser kursorischen Prüfung wurde festgehalten, dass 14 Antragsteller die

ent-sprechend Zift. 6 des Informationsmemorandums zunächst zu prüfenden Anforde-

rungen (Vollständigkeit der Unterlagen, Vorliegen der Mindestanforderungen allge-

mein, der Min-destanforderungen Vertriebskonzept, der Mindestanforderungen Zah-

lungsabwicklungs-konzept und der Mindestanforderungen Wirtschaftlichkeitskonzept)

vollständig erfüllten, ohne dass eine Aufklärung oder eine etwaige Nachforderung von

Unterlagen erforderlich war. Hin"'sichtlich der übrigen 27 Antragsteller war nach dem

Ergebnis der kursorischen Prüfung fest"'zuhalten, dass diese die entsprechend Zift. 6

des Informationsmemorandums zunächst zu prüfenden Anforderungen (Vollständigkeit

der Unterlagen, Vorliegen der Mindestanforderun"'gen allgemein, der Mindestanforde-

rungen Vertriebskonzept, der Mindestanforderungen Zah-Iungsabwicklungskonzept

und der Mindestanforderungen Wirtschaftlichkeitskonzept) nicht bzw. nicht vollständig

erfüllten.

78 Das HMdlS prüfte daraufhin, ob in Anwendung der Zift. 5.5 des Informationsmemoran-

dum sowie § 4b Abs. 3 GlüStV den Antragstellern mit mängelbehafteten Unterlagen ei-

ne Ergän"'zung der Angaben, Nachweise und Unterlagen innerhalb einer angemesse-

nen Frist ermög"'licht werden könnte oder müsste oder die Beibringung weiterer Anga-

ben, Nachweise und Unterlagen zu ermöglichen wäre. Angesichts der Tatsache, dass

14 Antragsteller die enr-sprecnend Zift. 6 des Informationsmemorandums zunächst zu

prüfenden Anforderungen erfüllten sowie der Tatsache, dass bis zu 20 Konzessionen

vergeben werden können, enr-schted sich das HMdlS nach pflichtgemäßer Ermes-

sensausübung gegen eine Nachforde-trunq von Unterlagen in der 2. Stufe und wende-

te diese Entscheidung auf alle Antragsteller in gleicher Art und Weise an.

79 Die Ermessensausübung hinsichtlich einer Nachforderung weiterer Unterlagen sowie

das weitere Vorgehen wurden in der 8. Sitzung des Glücksspielkollegiums am

18.119.03.2013 erörtert. Einzelheiten ergeben sich aus dem Auszug aus der Nieder-

schrift über die 8. Sitzung des Glücksspielkollegiums vom 18.119.03.2013.

80 Die 14 Antragsteller, deren eingereichte Unterlagen aufgrund des Ergebnisses der kur-

sorr-echen Prüfung vollumfänglich die Anforderungen gemäß der Dokumente "Min-

destantorde-runqen allgemein" und "Mindestanforderungen Konzepte überarbeitet"

begrenzt auf das Ver-triebskonzept, das Zahlungsabwicklungskonzept und das Wirt-
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schaftlichkeitskonzept erfüllten, wurden zur Präsentation in der .Verhandtunqsphase"

gemäß Ziff. 6 Nr. 4 des Informations-memorandums eingeladen.

81 Nach Abschluss der Präsentationen war geplant, die Vorschläge der Antragsteller zu

emzer-nen Regelungen zu prüfen, um gegebenenfalls gemäß Ziff. 5.4 des Informati-

onsrnemorarr-duma noch einmal eine Anpassung einzelner Anforderungen an Sozial-

und/oder Sicherheitskonzept vorzunehmen. Die 14 Antragsteller aus der Verhand-

lungsrunde sollten dann die Möglichkeit erhalten, ihre Sozial- und/oder Sicherheitskon-

zepte entsprechend anzupassen.

82 Daran anschließen sollte sich die abschließende Prüfung der Anträge aller 41 Antrag-

steller in Bezug auf die allgemeinen Mindestanforderungen sowie die Mindestanforde-

rungen aus dem Wirtschaftlichkeitskonzept, dem Vertriebskonzept und dem Zahlungs-

abwicklungskon-zept. In Bezug auf die 14 Antragsteller, die zur Verhandlungsrunde

eingeladen worden wa"'lren, sollte dann auch eine abschließende Prüfung der entspre-

chenden Sozial- und Sicherheitskonzepte erfolgen. Das HMdlS hatte sich vorbehal-

ten, noch einmal in die "Verhand"'llungsphase" einzutreten, sofern sich aufgrund der

abschließenden Prüfung der Mindestarr-forderunqen ein anderes Ergebnis ergeben

sollte als nach Durchführung der kursorischen Prüfung der Anträge.

83 Entsprechend der Ergebnisse dieser Abschlussprüfung sollten dann für alle 41 Antrag-

steller entweder eine Konzession oder ein Ablehnungsbescheid vorbereitet und dem

Glücksspiel-kollegium vorgelegt werden.

84 Das Verfahren geriet ins Stocken, nachdem 19 Antragsteller, die nicht zu einer Ver-

handlungsrunde/Präsentation eingeladen wurden, Eilverfahren anstrengten mit dem

Hauptantrag, zu einer Verhandlungsrunde zugelassen zu werden. Mit Beschluss vom

30.04,2013 (5 L 90/13.Wi) entschied das VG Wiesbaden, dass das HMdlS dazu ver-

pflichtet sei, dem Antraq'-steller Nr. 15 die Gelegenheit zu geben, im Verhandlungsver-

fahren seine Konzepte persörr-lich vorzustellen. Der Antragsteller habe einen An-

spruch darauf, die zweite Stufe des Sportwettkonzessionsverfahrens vollständig durch-

laufen zu können. Mit Beschluss vom 28.06.2013 (8 B 1220/13) hob der VGH Kassel

den Beschluss des VG Wiesbaden vom 30.04.2013 (5 L 90/13.Wi) auf und lehnte den

Antrag der Antragstellerin (Antragsteller Nr. 15) vollständig ab. Er begründete dies da-

mit, dass der Antragstellerin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis fehle, da nach §

44a VwGO Rechtsbehelfe gegen behördliche Ver-fanrensbandlunqen, zu denen der in

diesem Gerichtsverfahren gestellte Antrag gehören würde, nur ausnahmsweise vor

dem Ergehen einer behördlichen Sachentscheidung in dem betroffenen Verwaltungs-
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verfahren zulässig seien. Für eine solche Ausnahme sei hier kein Bedürfnis vorhanden,

da die Antragstellerin auch noch effektiven verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz ge-

gen verfahrensabschließende Akte in ausreichendem Umfang zu einem späteren Zeit-

punkt erlangen könne. Das HMdlS habe sich dazu verpflichtet, vor Vergabe der Kon-

zessionen eine "Stillhaltefrist" von 15 Tagen einzuhalten. Der dann sowohl vor als auch

nach Konzessionserteilung zu gewährende Rechtsschutz sei ausreichend. In der Folge

wurden auch die übrigen 18 vor dem VG Wiesbaden anhängigen Verfahren entweder

wegen AntragsrÜCknahme bzw. beidseitiger Erledigungserklärung eingestellt oder die

Anträge auhgrund des Beschlusses des VGH mangels Rechtsschutzbedürfnisses ab-

gewiesen. Der VGH wies alle hiergegen gerichteten Beschwerden zurück, so dass

sämtliche dieser Verfahren mittlerweile beendet sind.

85 Mit E-Mails vom 06.05.2013 und 17.05.2013 wurden alle 41 Antragsteller über den ak-

tuellen Stand und das weitere Vorgehen im Sportwettkonzessionsverfahren informiert.

(2) Abschließende Prüfung der Anträge

86 Im Anschluss an die Durchführung der mündlichen Verhandlungsrunde wurde mit einer

ab-schließenden Prüfung der Anträge aller Antragsteller in Bezug auf die Vollständig-

keit sowie auf das Vorliegen der Mindestanforderungen begonnen. Eine Anpassung

der Mindestanforderungen im Hinblick auf das Sozial- und Sicherheitskonzept war

nicht erforderlich, da in der .Verhandtunqephase" kein diesbezüglicher Bedarf festge-

stellt worden war.

87 Die Unterlagen der Anträge der Antragsteller wurden dementsprechend nochmals de-

tailliert auf Vollständigkeit der Unterlagen sowie auf das Vorliegen der Mindestanforde-

rungen allge"'mein, der Mindestanforderungen Vertriebskonzept, der Mindestanforde-

rungen Zahlungsabwicklungskonzept sowie der Mindestanforderungen Wirtschaftlich-

keitskonzept geprüft. Zu"'sätzlich wurden die Unterlagen der Anträge der Antragsteller

auch detailliert auf das Vorlie"'gen der Mindestanforderungen Sicherheits konzept so-

wie der Mindestanforderungen Soziar-konzept geprüft.

88 Im Ergebnis war festzustellen, dass das Ergebnis der ersten - kursorischen - Prüfung

im Februar und März 2013, insbesondere im Bereich der Wirtschaftlichkeitsanforde-

rungen, nicht ausreichend belastbar war. Demnach erfüllte zu diesem Zeitpunkt keiner

der 41 Antragsteller die Mindestanforderungen allgemein, die Mindestanforderungen

Vertriebskonzept, die Mindestanforderungen Zahlungsabwicklungskonzept sowie die

Mindestanforderungen Wirtschaftlichkeitskonzept vollständig.
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(3) Durchführung einer Nachforderung

89 Das HMdlS prüfte daraufhin erneut, ob in Anwendung der Zift. 5.5 des Informations-

merno-randum sowie § 4b Abs. 3 GlüStV den Antragstellern mit mängelbehafteten Un-

terlagen eine Ergänzung der Angaben, Nachweise und Unterlagen innerhalb einer an-

gemessenen Frist ermöglicht werden kann oder muss oder die Beibringung weiterer

Angaben, Nachweise und Unterlagen zu ermöglichen wäre.

90 Angesichts der Tatsache, dass nunmehr festzustellen war, dass keiner der Antragstel-

ler die notwendigen Mindestanforderungen erfüllt hatte, entschied sich das HMdlS

nach pflichtge-'mäßer Ermessensausübung nunmehr für die ZulässigkeitlMöglichkeit

einer Nachforderung von Unterlagen in der 2. Stufe und wendete diese Entscheidung

auf alle Antragsteller in glei-'cher Art und Weise an.

91 Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass flächendeckende Nachforderungen

durchgeführt werden, wurde aus Zeitersparnisgründen entschieden, zusammen mit

den Nachforderungen hinsichtlich der Vollständigkeit der Unterlagen sowie der Min-

destanforde-runqen allgemein, der Mindestanforderungen Vertriebskonzept, der Min-

destanforderungen Zahlungsabwicklungskonzept und der Mindestanforderungen Wirt-

schaftlichkeitskonzept auch die Nachforderungen hinsichtlich der Mindestanforderun-

gen Sozialkonzept sowie der Mindestanforderungen Sicherheitskonzept durchzufüh-

ren.

92 Mit E-Mail vom 14.11.2013 wurden alle 41 Antragsteller über den Verfahrensstand und

das geplante weitere Vorgehen im Verfahren informiert. Nachdem daraufhin ein An-

tragsteller seinen Antrag zurückgenommen hatte, erstellte das HMdlS im Anschluss die

Nachtorde-runqsschreiben, die mit E-Mail vom 17.01.2014 an alle 40 sich noch im

Verfahren befindli-.chen Antragsteller verschickt wurden. Dabei wurden neben dem je-

weiligen Nacnforderunqs-schreiben ein Unterlagenverzeichnis mit der Auflistung sämt-

licher beigefügter Dokumente, zu verwendender Formulare sowie der jeweilige Prüf-

vermerk übermittelt.

93 Mit dem Nachforderungsschreiben wurde auch allen Antragstellern die Möglichkeit er-

öffnet, ihre Ausführungen zu den K-Kriterien nochmals in Teilen oder im Ganzen zu

überarbeiten. Dies erfolgte deshalb, weil es aufgrund von nachzureichenden Unterla-

gen und Erläuterun-'gen zu den Mindestanforderungen bei einigen Antragstellern er-

forderlich werden konnte, auch das Dokument ,,08a Antwortformular Auswahlverfahren

überarbeitet", das die Verweise zwischen den vorgelegten Unterlagen und den K-

Kriterien enthält, zu überarbeiten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein-
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zeine Antragsteller, bei denen umfänglichere Nach-torderunqen erforderlich waren,

hierdurch auch die Möglichkeit erhalten, neue oder "bessere" Ausführungen zu den K-

Kriterien vorzulegen, wurde aus Gleichbehandlungsgrunden allen Antragstellern die

Möglichkeit eröffnet, die Ausführungen zu den Auswahlkriterien in Teilen oder im Gan-

zen zu überarbeiten.

94 Hinsichtlich der Verhandlungsphase wurde in dem Nachforderungsschreiben ausge-

führt, dass diese für diejenigen Antragsteller, die bisher nicht zu einer Präsentation ih-

res Sozial-und Sicherheitskonzeptes geladen wurden, in einem schriftlichen Verfahren

durchgeführt werden wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Schreiben zur

Durchführung der schrift ....lichen Verhandlungsphase nur an diejenigen Antragsteller

übersandt werden würden, die nach Auswertung der nachgeforderten Unterlagen alle

Mindestanforderungen erfüllt hätten und nicht schon zur mündlichen Verhandlungsrun-

de eingeladen worden wären, und dass sich die Prüfung der Erfüllung der Mindestan-

forderungen dabei auch auf diejenigen gemäß dem Sicherheitskonzept und dem Sozi-

alkonzept (Teil A und B) erstrecke, da mit dem vorlie"'genden Nachforderungsschrei-

ben auch die fehlenden Dokumente/Erläuterungen hinsichtlich dieser Mindestanforde-

rungen nachgefordert worden seien.

95 Als Frist zur Einreichung der Unterlagen und/oder Erläuterungen wurde Freitag, der 14.

März 2014, um 12 Uhr MEZ, bestimmt.

96 Während der Nachforderungsfrist konnten schriftlich (per E-Mail) Fragen gestellt wer-

den (vgl. Nachforderungsschreiben). Die allgemeinen Fragen wurden anonymisiert und

mit den Ant ....worten an alle zur Einreichung von weiteren Unterlagen aufgeforderten

Antragsteller ver-sandt. Der Frage-Antwortkatalog wurde sowohl im PDF-Format er-

stellt als auch zusätzlich als Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt und mit einem Hin-

weis auf den Bezug zu den eberr-falts eindeutig gekennzeichneten Mindest-

/Anforderungen versehen. So war es den Antrag"'stellern freigestellt, den Frage-

Antwortkatalog je nach Bedarf zu sortieren und die Excel-Suchfunktion zu nutzen, um

so die gegebenen Antworten, die zum Bestandteil der jeweiligen Mindest-/Anforderung

wurden, besser zuordnen und auffinden zu können. Es wurden insge ....samt 76 allge-

meine Fragen gestellt, die während der Frist zur Einreichung der nachgeforder..,ten Un-

terlagen, zeitnah zur Fragestellung, in mehreren Etappen beantwortet wurden. Die

Fragefrist für die Fragemöglichkeit endete am 05.03.2014. Dies wurde mit E-Mail vom

14.02.1014 an alle sich noch im Verfahren befindlichen Antragsteller mitgeteilt.
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97 Zusätzlich zu den allgemeinen Fragen stellten die sich noch im Verfahren befindlichen

An-tragsteller noch individuelle Einzelfragen. Dabei handelte es sich um solche, die le-

diglich eine Einzelfallkonste"ation aufgrund des konkreten Nachforderungsschreibens

des Antrag"'stellers betrafen. Solche individuellen Einzelfragen mit Bedeutung nur für

den jeweiligen Fra""gesteller wurden lediglich gegenüber dem jeweiligen Fragesteller

beantwortet.

98 Von den 40 sich noch im Verfahren befindlichen Antragstellern, die ein Nachforde-

rungsschreiben erhalten haben, reichten 39 fristgerecht Unterlagen im Rahmen der

Nachforderung ein. Ein Antragsteller reichte keine Unterlagen ein, sondern teilte mit

Schreiben vom 13.03.2014 gegenüber dem HMdlS mit, dass sein Antrag auf Erteilung

einer Sportwettkon-zession "vorerst nicht weiterverfolgt" werde und er sich vorbehalte,

seinen Antrag je nach Verlauf der weiteren Entwicklung des Verfahrens in Deutschland

"zu gegebener Zeit" wie-'deraufzunehmen. Auf Aufforderung des HMdlS ebenfalls mit

Schreiben vom 13.03.2014, mitzuteilen, ob er seinen Antrag auf Erteilung einer Sport-

wettkonzession zurücknehmen oder aufrechterhalten wolle, reagierte der Antragsteller

nicht.

99 Die Anträge der sich noch im Verfahren befindlichen Antragsteller wurden unter Be-

rücksich...,tigung der eingereichten nachqeforderten 'Unterlagen daraufhin geprüft, ob

nunmehr die ge-'forderten Unterlagen vollständig vorliegen und ob nunmehr die Anfor-

derungen gemäß derDokumente "Mindestanforderungen allgemein" und "Mindestan-

forderungen Konzepte" voll-'umfänglich erfüllt sind. 35 Antragsteller erfüllten nun sämt-

liche Anforderungen gemäß den Dokumenten "Mindestanforderungen allgemein" und

"Mindestanforderungen Konzepte überarbeitet".

100 Fünf Antragsteller erfüllten weiterhin nicht sämtliche Anforderungen gemäß den Doku-

menten "Mindestanforderungen allgemein" und "Mindestanforderungen Konzepte

überarbeitet". Für diese fünf Antragsteller wurden Ablehnungsbescheide entworfen.

Diese Entwürfe wurden zusammen mit dem jeweiligen Prüfvermerk sowie dem voraus-

gegangenen Nachtorderunqs-schreiben am 09.04.2014 in den virtuellen MOSS-

Teamraum des Glücksspielkollegiums ein"'gestellt und so dem Glücksspielkollegium

zugänglich gemacht. Am selben Tag leitete die Gemeinsame Geschäftsstelle des

Glücksspielkollegiums das Umlaufverfahren ein. Am 16.04.2014 zeigte die Gemeinsa-

me Geschäftsstelle des Glücksspielkollegiums die Ergän"'zung des Ablehnungsbe-

scheides für den Antragsteller Nr. 28 um zwei weitere Ablehnungs"'gründe an und bat

um das Votum zu dem insoweit geänderten Entwurf des Bescheides. Die Frist zur Ab-
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gabe des Votums endete am 17. April 2014. Das Glücksspielkollegium stimmte den

Ablehnungsbescheiden in der vorgelegten Form mit der erforderlichen Mehrheit im

Um-Iaufverfahren zu.

101 Mit Schreiben vom 13.05.2014 wurde den Mitgliedern des Glücksspielkollegiums je ein

USB-Stick übersendet, auf dem die von den Antragstellern eingereichten Nachforde-

runqsunterla-qen sowie diverse weitere Unterlagen (Prüfvermerke nach Nachforde-

rung, Nacntorderunqs-schrelben. Ablehnungsbescheide) enthalten waren. Die auf

dem USB-Stick enthaltenen In"formationen waren verschlüsselt. Das zum Lesen der

Dateien erforderliche Passwort wurde den Mitgliedern des Glücksspielkollegiums mit

gesondertem Schreiben zur Verfügung ge"stellt.

(4) Durchführung der Verhandlungsphase

102 Einige Antragsteller trugen Bedenken gegen die geplante Durchführung der Verhand-

lungs"phase im schriftlichen Verfahren vor. Hauptargument war, dass sie sich durch

die veränderte Vorgehensweise (Wechsel von mündlicher Verhandlungsrunde zu

schriftlicher Verhand-Iungsrunde) benachteiligt fühlen und darin einen Verstoß gegen

den Gleichbehandlungs-grundsatz sehen würden. Es wurde daraufhin entschieden,

aus Gleichbehandlungsgründen nun doch eine mündliche Verhandlungsrunde .durch-

zuführen. Dabei wurde entschieden, dass auch denjenigen Antragstellern, die bereits

an der ersten Verhandlungsrunde teilge""nommen hatten, aus Gleichbehandlungs-

gründen nochmals die Möglichkeit zur Teilnahme angeboten werden soll, wobei sie je-

doch darauf hingewiesen wurden, dass sich an den Fra....gen nichts ändern wird, son-

dern sich lediglich von Seiten des HMdlS ein .neues" Team die Präsentation anhört.

103 Die 35 Antragsteller, deren eingereichte Unterlagen unter Berücksichtigung der nach-

geforderten Unterlagen vollumfänglich die Anforderungen gemäß der Dokumente

"Mindestanforderungen allgemein" und "Mindestanforderungen Konzepte überarbei-

tet" erfüllten, wurden zur Präsentation in der "Verhandlungsphase" gemäß der abgeän-

derten lift. 6 Nr. 4 des Informationsmemorandums eingeladen. Vier Antragsteller, die

bereits an der ersten Verhandlungsrunde teilgenommen hatten, machten von der Mög-

lichkeit Gebrauch, nicht nochmals an der zweiten Verhandlungsrunde teilzunehmen.

Die übrigen 31 Antragsteller nahmen an der Verhandlungsrunde teil.
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f1) Durchführung des Auswahlverfahrens

104 Nachdem nun mehr als 20 Anträge die Mindestanforderungen erfüllten, erfolgte eine

Bewer=tunq der Anträge nach den in Dokument ,,04a Auswahlverfahren überarbeitet"

aufgeführten Auswahlkriterien und der dort dargelegten Wertungsmatrix gemäß Ziff. 7

des Informations-memorandums.

105 Dabei wurden die Ausführungen der Antragsteller zu jedem Auswahlkriterium entspre-

chend ihrem Zielerfüllungsgrad im Hinblick auf das mit dem jeweiligen Kriterium ver-

folgte Ziel mit Punkten von 0 bis 5 bewertet. Detaillierte Ausführungen zur Durchfüh-

rung des Auswahlver-fahrens waren im Dokument ,,04a Auswahlverfahren überarbei-

tet" enthalten.

106 Für das Auswahlverfahren wurden Prüfteams von jeweils zwei Mitarbeitern des HMdlS

(IT-Fachkräfte, Wirtschaftsfachkräfte, Juristen) gebildet, die nach dem Vier-Augen-

Prinzip je-'weils bestimmte Auswahlkriterien durchgängig bei allen 35 Antragstellern

prüften. Bei Diffe-'renzen in der Bewertung einigten sich die Prüfer auf eine Punktzahl.

107 Wie in Ziff. 7 des Informationsmemorandums dargelegt, waren die einzelnen Kriterien

ent-sprechend der Bedeutung für das HMdlS gewichtet, das heißt mit einer Bewer-

tunqspunkt-zatu (GP) versehen. Mit dieser GP wurde der vergebene Wert (von 0-5)

multipliziert. Die Be-'wertungen für die einzelnen Antragsteller ergeben sich aus den

Auswahlvermerken. Alle so erreichten Punkte eines Antragstellers wurden addiert.

Entsprechend der erreichten Punkt-zahl (Höchstwert 5000) wurde ein Ranking der An-

tragsteller vorgenommen (siehe Punkt 5.8).

gg) Entscheidung des Glücksspielkollegiums

108 Am 07.08.2014 wurde den Mitgliedern des Glücksspielkollegiums je ein USB-Stick per

Ein-schreiben übersendet, auf dem die Auswahlvermerke, die Punktematrix betreffend

die K-Kriterien (Ranking), die Tabelle mit den Antragstellerdaten, die Entwürfe der Ab-

lehnunqsbe-scheide. die Entwürfe der Konzessionen, die Beschlussvorlage für die 22.

Sitzung des Glücksspielkollegiums am 26.127.08.2014 sowie die Entwürfe der An-

schreiben und der Vorabinformationen an die sich noch im Verfahren befindlichen An-

tragsteller enthalten waren. Die auf dem USB-Stick enthaltenen Informationen waren

mit dem den Glücksspielkollegiumsmitgliedern bereits bekannten Passwort verschlüs-

selt. Am 21.08.2014 stellte das HMdlS ergänzend einen Auszug aus der (vorläufigen)

Verfahrensdokumentation, insbesondere be=treffend die Auswahlentscheidung, sowie

weitere Unterlagen im virtuellen MOSS-Teamraum des Glücksspielkollegiums ein.
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109 In der 22. Sitzung des Glücksspielkollegiums am 26./27.08.2014 beschloss das

Glücksspiel-kollegium, dass es der Auswahlentscheidung gemäß § 4b Abs. 5 GlüStV

zustimmt. Danach werden die 20 Konzessionen (§10a Abs. 3 GlüStV) nach Ablauf der

15-tägigen Stillhaltefrist an folgende Antragsteller erteilt.

110 Der Beschluss wurde wie folgt begründet:

111 Das Glücksspielkollegium hat den Auswahlvorschlag ausführlich erörtert und dabei

auch die Mitglieder der vom HMdlS gebildeten Prüfgruppen zur vergleichenden An-

wendung der Be-wertungskriterien befragt und sich auch einzelne Bewertungen, zu

denen nach vorheriger eigener Prüfung Rückfragen bestanden, näher erläutern lassen.

112 Bei vergleichender Betrachtung erfüllen die ersten zwanzig Antragsteller nach der Prü-

fung durch das HMdlS die Auswahlkriterien am besten. Das Glückspielkollegium hat

die sachge"'mäße und gleichmäßige Anwendung der Wertungskriterien durch das

HMdlS ausgehend von den Prüfvermerken unter anlassbezogener und stichproben-

weiser Einbeziehung der Antragsunterlagen geprüft und macht sich die Ergebnisse zu

Eigen.

e) Versendung der Vorabinformation

113 Mit E-Mail vom 02.09.2014 wurde allen 35 sich noch im Verfahren befindlichen An-

traqster-iern die Vorabinformation übersandt. Dabei erhielten die 20 Antragsteller, die

nach Durchfüh-runq des Auswahlverfahrens eine Konzession erhalten sollen, folgende

Dokumente:

• Anschreiben

• Vorabinformation (namentliche Nennung der 20 für die Konzessionserteilung vor-

gesehenen Antragsteller mit der jeweils im Auswahlverfahren erreichten Gesamt-

punktzahl; Mitteilung, dass der jeweils betroffene Antragsteller eine Konzession

erhalten soll; Mitteilung, dass die Konzessionserteilung am 18.09.2014 erfolgen

soll)

• Auswahlvermerk

114 Die 15 Antragsteller, die nach Durchführung des Auswahlverfahrens keine Konzession

erhalten können, erhielten folgende Dokumente:

• Anschreiben
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• Vorabinformation (namentliche Nennung aller Antragsteller, die im Ranking vor

dem jeweils betroffenen Antragsteller stehen, einschließlich der jeweils im Aus-

wahlverfahren erreichten Gesamtpunktzahl; Mitteilung, dass der Antrag des

je-weils betroffenen Antragstellers aufgrund der begrenzten Zahl der Konzessio-

nen nicht zum Zuge kommen kann und daher abzulehnen ist; Mitteilung, dass die

Konzessionserteilung am 18.09.2014 erfolgen soll)

• Ablehnungsbescheid

• Auswahlvermerk

115 Den fünf Antragstellern, die die Anforderungen gemäß der Dokumente "Mindestanfor-

derungen allgemein" und "Mindestanforderungen Konzepte" auch nach Durchführung

der Nachforderung nicht erfüllt hatten, wurde am 02.09.2014 eine E-Mail mit einem An-

schreiben, dem Prüfvermerk vor Nachforderung, dem Prüfvermerk nach Nachforde-

rung sowie dem Ablehnungsbescheid übersandt.

116 Darüber hinaus wurden allen 40 Antragstellern die jeweils vorgenannten Dokumente

zusätzlich mit Schreiben vom 02.09.2014 per Einschreiben zugestellt.

f) Aktueller Sachstand: Einstweiliger Rechtsschutz

117 Das HMdlS konnte jedoch die Konzessionen nicht am 18.09.2014 erteilen, da unterle-

gene Antragsteller Eilrechtsschutz bei den zuständigen Verwaltungsgerichten suchten.

Sie beantragten, dem HMdlS vorläufig zu untersagen, die Konzessionen zu erteilen.

Mit Zwischenverfügung vom 17.09.2014 hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden dem

HMdlS aufgegeben, bis zur Entscheidung des Gerichts über den Eilantrag das Kon-

zessionsverfahren noch offen zu halten und zunächst keine Konzessionen an die aus-

geWählten Bewerber zu vergeben (5 L 1428/14.WI). Hiergegen hat das HMdlS unter

dem Datum des 18.09.2014 Beschwerde eingelegt. Auch das Oberverwaltungsgericht

Hamburg hat zwischenzeitlich mit Beschluss vom 22.09.2014 dem HMdlS einstweilen

bis zum 31.10.2014 untersagt, ausschließlich an Mitbewerber der Antragstellerin in

dem konkreten Eilverfahren eine Konzession zu erteilen (4 Bs 189/14).

g) Fazit

118 Der im Vorlagebeschluss, insbesondere durch die Fragen 3c und 3f, insinuierte Vor-

wurf, das HMdlS und das Glücksspielkollegium würden gar nicht beabsichtigen, priva-

ten Sportwettveranstaltern eine Sportwettkonzession zu erteilen, ist offensichtlich unzu-
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treffend. Die obige Darstellung belegt vielmehr, dass es sich bei dem Konzessionsver-

fahren um ein sorgfältig, diskriminierungsfrei und transparent durchgeführtes Verfahren

handelt. Das Konzessionsverfahren war und ist darauf angelegt, Konzessionen zu ver-

geben. Dass dies bislang nicht geschehen ist, liegt keineswegs an einem Mangel ent-

sprechender Absichten beim HMdl, sondern wie gezeigt an Maßnahmen des einstwei-

ligen Rechtsschutzes, welche unterlegene Antragsteller anstrengten.

c. SACHVERHALT UNO VORLAGEFRAGE

119 Zu den tatsächlichen Handlungen der Frau Ince, auf den die Staatsanwalt den Tatvor-

wurf der unerlaubtenVeranstaltung eines Glücksspiels stützt, wird auf den Volrlagebe-

schluss verwiesen.

120 Ergänzend sei betont, dass Frau Ince weder gemäß der .bayerischen Öffnung" noch

im .Konzessionsverfahren nach der Experimentierklausel" einen Antrag auf Erlaubnis

beziehungsweise Konzession zur Sportwettenvermittlung gestellt hat. Die Behauptung,

Frau Ince hätte keine rechtliche Möglichkeit gehabt, eine Erlaubnis beziehungsweise

Konzession zu erhalten, trifft, wie oben (Rn. 17 und Rn. 118) dargelegt, nicht zu,

121 Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass Frau Ince jedenfalls seit Januar 2012 durch

einen auf Glücksspielrecht spezialiSierten Anwalt rechtliche vertreten und beraten wur-

de. Es ist daher davon auszugehen, dass die beschriebenen Möglichkeiten, eine Er-

laubnis beziehungsweise Konzession zu erhalten, auch ihr bekannt waren.

122 Im Verfahren der beiden verbundenen Strafverfahren stellt das vorlegende Strafgericht

folgende Fragen:

Zum ersten Tatvorwurf (Januar 2012) und zum zweiten Tatvorwurf bis En-
de Juni 2012):

1a) Ist Artikel 56 AEUV dahin auszulegen, dass den Strafverfolgungsbe-
hörden, untersagt ist, die ohne deutsche Erlaubnis erfolgte Vermittlung von
Sportwetten, an im EU-Ausland lizenzierte Wettveranstalter zu sanktionie-
ren, wenn die Vermittlung auch eine deutsche Erlaubnis des Veranstalters
voraussetzt, den nationalen Stellen aber durch eine unionsrechtswidrige
Gesetzeslage ("Sportwettenmonopol") verboten ist, nichtstaatlichen Wett-
veranstaltern eine Erlaubnis zu erteilen?

1b) Ändert sich die Beantwortung der Frage 1a), wenn in einem der 15
deutschen Bundesländer, die das staatliche Sportwettenmonopol gemein-
sam errichtet haben und gemeinsam vollziehen, staatliche Stellen in Ver-
bots- oder Strafverfahren behaupten, das gesetzliche Verbot, privaten An-
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bietern eine Erlaubnis zu erteilen, werde bei einem eventuellen Antrag auf
eine Veranstalter- oder Vermittlungserlaubnis für dieses Bundesland nicht
angewendet?

1c) Sind die unionsrechtlichen Grundsätze, insbesondere die Dienstleis-
tungsfreiheit sowie das Urteil des Gerichtshofs in der Rs.: C-186/11 dahin
auszulegen, dass sie einer dauerhaften, als .präventiv" bezeichneten Un-
tersagung oder Sanktionierung der grenzüberschreitenden Vermittlung von
Sportwetten entgegenstehen, wenn dies damit begründet wird, dass für die
Untersagungsbehörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung nicht "offensichtlich,
d.h. ohne weitere Prüfung erkennbar war", dass die Vermittlungstätigkeit al-
le materiellen Erlaubnisvoraussetzungen - abgesehen von dem monopolis-
tischen Staatsvorbehalt - erfüllt?

2) Ist die Richtlinie 98/34/EG dahin auszulegen, dass sie der Sanktionie-
rung der ohne deutsche Erlaubnis erfolgten Vermittlung von Sportwetten
über einen Wettautomaten an einen im EU-Ausland lizenzierten Wettver-
anstalter entgegensteht, wenn die staatlichen Eingriffe auf einem nicht an
die EU-Kommission notifizierten Gesetz eines einzelnen Bundeslandes be-
ruhen, das den ausgelaufenen Staatsvertrag zum Glücksspielwesen
("GlüStV") zum Inhalt hat?

Zum zweiten Tatvorwurf für die Zeit ab Juli 2012:

3) Sind die Artikel 56 AEUV, das Transparenzgebot, der Gleichheitssatz
und das unionsrechtliche Verbot der Günstlingswirtschaft dahin auszule-
gen, dass sie der Sanktionierung der Vermittlung von Sportwetten ohne
deutsche Erlaubnis an einen im EU-Ausland lizenzierten Wettveranstalter
in einem Fall entgegenstehen, der durch den für neun Jahre angelegten
Glückspieländerungsstaatsvertrag ("GlüÄndStV") mit einer "Experimentier-
klausel für Sportwetten gekennzeichnet ist, der für sieben Jahre die theore-
tische Möglichkeit vorsieht, maximal 20 Konzessionen auch an nicht staat- .
liche Wettveranstalter mit Legalisierungswirkung für alle deutschen Bun-
desländer als notwendige Voraussetzung für eine Vermittlungserlaubnis zu
vergeben, wenn

a) das Konzessionsverfahren und in diesem Zusammenhang geführte
Rechtsstreitigkeiten von der Konzessionsstelle gemeinsam mit derjenigen
Rechtsanwaltskanzlei betrieben werden, die die Mehrzahl der Bundeslän-
der und ihre Lotterieunternehmen im Zusammenhang mit dem unions-
rechtswidrigen Sportwettenmonopol regelmäßig beraten und vor nationalen
Gerichten gegen private Wettanbieter vertreten hat und mit der Vertretung
der staatlichen Stellen in dem Vorabentscheidungsverfahren Markus Stoß,
Carmen Madia und Winner Wetten beauftrag war,

b) aus der am 08.08.2012 im Amtsblatt der EU veröffentlichten Konzessi-
onsausschreibung keine Details zu den Mindestanforderungen an die vor-
zulegenden Konzepte, zum Inhalt der übrigen verlangten Erklärungen und
Nachweise sowie zur Auswahl der maximal 20 Konzessionäre hervorgin-
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gen, Details vielmehr erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist mit einem so
genannten .Informanonsmernorenoum" und zahlreichen weiteren Doku-
menten nur Bewerbern mitgeteilt wurden, die sich für eine "zweite Stufe"
des Konzessionsverfahrens qualifiziert hatten,

c) die Konzessionsstelle acht Monate nach Beginn des Verfahrens entge-
gen der Ausschreibung nur 14 Konzessionsbewerber zur persönlichen Prä-
sentation ihrer Sozial- und Sicherheitskonzepte einlädt, weil diese die Min-
destvoraussetzungen für eine Konzession zu 100 % erfüllt hätten, 15 Mo-
nate nach Beginn des Verfahrens aber mitteilt, kein einziger Bewerber ha-
be die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen in .prüffähiqer Form" nach-
gewiesen,

d) der aus einem Zusammenschluss der staatlichen Lotteriegesellschaften
bestehende staatlich beherrschte Konzessionsbewerber ("Ods", Ods
Deutschland Sportwetten GmbH) zu den 14 Bewerbern gehört, die zur Prä-
sentation ihrer Konzepte bei der Konzessionsstelle eingeladen wurden,
wegen ihrer organisatorischen Verflechtung mit Veranstaltern von Sporter-
eignissen aber wohl nicht konzessionsfähig ist, weil die Gesetzeslage (§ 21
Abs. 3 GlüÄndStV) eine strikte Trennung des aktiven Sports und der ihn
organisierenden Vereinigungen von der Veranstaltung und Vermittlung von
Sportwetten verlangt,

e) für die Erteilung einer Konzession unter anderem die Darlegung "der
rechtmäßigen Herkunft der für die Veranstaltung des beabsichtigten Sport-
wettenangebotes erforderlichen Mittel" verlangt wird,

f) die Konzessionsstelle und das über die Vergabe von Konzessionen ent-
scheidende Glücksspielkollegium, das aus Vertretern der Bundesländer
besteht, von der Möglichkeit der Konzessionsvergabe an private Wettver-
anstalter keinen Gebrauch machen, während staatliche Lotterieunterneh-
men bis ein Jahr nach der eventuellen Konzessionsvergabe Sportwetten,
Lotterien und andere Glücksspiele ohne Konzession veranstalten und über
ihr flächendeckendes Netz gewerblicher Annahmestellen vertreiben und
bewerben dürfen?

123 Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass keiner der in den Vorlagefragen thema-

tisierten Umstände in keiner der beschriebenen Konstellationen dazu führt, dass Uni-

onsrecht einer mitgliedstaatliche normierten Strafbarkeit wegen nicht erlaubter Veran-

staltung eines Glücksspiels entgegensteht.
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D. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

I. Zur Vorlagefrage 1a

124 Mit der Vorlagefrage 1a möchte das vorlegende Gericht wissen, wie sich eine bestimm-

te nationale Glücksspielordnung auf die Strafbarkeit einer unerlaubten Glücksspielver-

anstaltung auswirkt. Diese nationale Glücksspielordnung soll dadurch gekennzeichnet

sein, dass sie einerseits eine Erlaubnis des Sportwettenveranstalter voraussetzt, ande-

rerseits aber "eine unionsrechtswidrige Gesetzeslage" eine solche Erlaubniserteilung

geradezu verbietet.

1. Der Vorwurf der Unionsrechtswidrigkeit

125 Die Bundesregierung ist der Auffassung dass diese Frage unzulässig ist, weil die zur

Tatzeit (ersten Halbjahr 2012) am Tatort (Bayern) geltende nationale Rechtslage die in

Frage 1a beschriebenen Merkale nicht aufweist. Die Gesetzeslage war nicht unions-

rechtswidrig (hierzu 1), insbesondere galt zum Tatzeitpunkt kein Verbot mehr, privaten

Wettvermittlern Erlaubnisse zu erteilen.

126 Zum einen sei festgehalten, dass der Gerichtshof in der Entscheidung Markus Stoß

keineswegs die Unionsrechtswidrigkeit des deutschen Sportwettenmonopols verbind-

lich festgestellt hätte. Er hat vielmehr seine gefestigte Rechtsprechung bestätigt, dass

die endgültige Entscheidung über die Unionsrechtswidrigkeit eines Sportwettenmono-

pols anhand von Feststellungen der nationalen Gerichte getroffen werden muss. Wört-

lich heißt es:

"Der Gerichtshof hat ferner klargestellt, dass es den nationalen Gerichten
obliegt, sich im Licht insbesondere der konkreten Anwendungsmodalitäten
der betreffenden restriktiven Regelung zu vergewissern, dass sie tatsäen-
lich dem Anliegen entspricht, die Gelegenheiten zum Spiel zu verringern
und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer
Weise zu beqrenzen." (Hervorhebung hinzugefügt).

127 Der Gerichtshof hat im Fortgang der Entscheidung lediglich den nationalen Gerichte

Hinweise gegeben, welche Umstände für eine Inkohärenz des Sportwettenmonopols

und damit gegen dessen Unionsrechtskonformität sprechen können.

128 Es trifft ebenfalls nicht zu - auch dahingehend könnte die Vorlagefrage interpretiert

werden -, dass das Sportwettenmonopol nach dem GlüStV von den deutschen Verwal-

9 Urteil vom X.September 2010. Markus Stoß, C -316/07. Rn. 98.
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tungsgerichten im Anschluss an das Urteil Markus Stoß u.a. gleichsam flächendeckend

für alle Bundesländer als unionsrechtswidrig beurteilt worden. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat das Sportwettenmonopol nach dem GlüStV (§ 10 Abs. 2 und 5 GlüStV

2008) insbesondere für das Gebiet des Freistaats Bayern nicht als unionsrechtswidrig

beurteilt.

129 Mit Urteil vom 20.06.2013 hat das Bundesverwaltungsgericht lediglich festgestellt, dass

das unter dem Lotteriestaatsvertrag bestehende staatliche Sportwettenmonopol im

Freistaat Bayern im Zeitraum bis zum 31.12.2007 die unionsrechtliche Niederlassungs-

und Dienstleistungsfreiheit verletzte. Für den Zeitraum vom Herbst 2010 bis zum 30.

Juni 2012 hielt das Gericht Untersagungen zur Durchsetzung des glücksspielrechtli-

chen Erlaubnisvorbehalts nach § 4 Abs. 1 GlüStV ausdrücklich für ermessensfehlerfrei

möglich. 10

130 Auch ergibt sich die vom vorlegenden Gericht unterstellte Unionsrechtswidrigkeit des

deutschen Rechts nicht aus den behaupteten Umständen, welche den zugelassenen

Sportwettenveranstaltern pauschal vorgeworfen wird. Insbesondere betrieb die Staatli-

che Lotterieverwaltung in Bayern keine Imagewerbung mit dem guten Zweck, welchem

die Loterieeinnahmen zugeführt würden. Außerdem wurden die Werberichtlinien auf-

grund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts angepasst.

2. Kein Verbot, Erlaubnisse zu erteilen

131 Vor allen Dingen entspricht es auch nicht dem von Januar bis Juni 2012 in Bayern

praktizierten Recht, dass jegliche Erteilung einer Erlaubnis an einen Privaten untersagt

gewesen wäre. Hierzu wird im Einzelnen auf die Darstellung der Verwaltungspraxis

verwiesen (vgl. o. Rn. 13 ff.). Aus ein diesen Gründen stellt die Vorlagefrage 1a eine

rein hypothetische Frage da, die für die Entscheidung des Strafverfahrens nicht erheb-

lich ist.

11.Zur Vorlagefrage 1b

132 Mit der Vorlagefrage 1B möchte das Strafgericht im Grunde genommen wissen, ob die

verwaltungspraxis der .bayerischen Öffnung" die einst vorgebrachten Bedenken gegen

das in Deutschland geltende Sportwettenmonopol ausräumt. Nach Auffassung der

Bundesregierung ist auch in einem solchen Fall, in dem das nationale Glückspielrecht

durch eine Gesetzeslage und einer Verwaltungspraxis, die in Anwendung des Unions-

111 ßVerwG: Urteil vom 20.06.2013 - 8 C 39.12 - Rn. '+lHf.
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rechts das nationale Recht teilweise unangewendet lässt, das nationale Recht in erster

linie von den nationalen Gerichten auf Kohärenz und Systematik zu überprüfen.

133 Diese Überprüfung wurde bereits von etlichen deutschen Verwaltungsgerichten vorge-

nommen. In letzter Instanz hat das Bundesverwaltungsgericht mit ausführlichen Argu-

menten (siehe oben Randnummer 16) die Kohärenz des so charakterisierten Glück-

spielrechts überprüft. Dieses ist durch einen Erlaubnisvorbehalt gekennzeichnet sowie

durch aus dem nationalen Recht ableitbaren Voraussetzungen, die für eine Erlaubnis

vorliegen müssen.

134 Das Bundesverwaltungsgericht hat die Kohärenz, Transparenz und Systemgerechtig-

keit der .bayerischen Öffnung" bestätigt. Die Bundesregierung schließt sich diesen Ar-

gumenten des Bundesverwaltungsgerichts an.

111. Zur Vorlagefrage 3e

135 Mit der Vorlagefrage 3c will das Vorlegende Gericht wissen, welche Auswirkungen die

OPAP-Entscheidung des Gerichtshofs für die unionsrechtliche Zulässigkeit eines prä-

ventiven Verbots hat.

136 Der Gerichtshof hat in einer Reihe von Entscheidungen auf den besonderen Charakter

des Bereichs der Glücksspiele hingewiesen, wo im Gegensatz zur Einführung eines

freien und unverfälschten Wettbewerbs auf einem traditionellen Markt die Betreibung

eines derartigen Wettbewerbs auf dem sehr spezifischen Markt für Glücksspiele, d. h.

zwischen mehreren Veranstaltern, die die gleichen Glücksspiele betreiben dürfen, inso-

fern nachteilige Folgen haben könnte, als diese Veranstalter versucht wären, einander

an Einfallsreichtum zu übertreffen, um ihr Angebot attraktiver als das ihrer Wettbewer-

ber zu machen, so dass für die Verbraucher die mit dem Spiel verbundenen Ausgaben

und die Gefahr der Spielsucht erhöht würden (vgl. nur EuGH, U.v. 12.06.2014 - C-

156/13 - Rn. 31; U.v. 30.04.2014 - C-390/12 - Rn. 46; U.v. 24.01.2013 - C-186111

u.a.- Rn. 45).

137 Der Gerichtshof hat in der OPAP-Entscheidung, auf die sich die Vorlagefrage Nr. 1c)

ausdrücklich bezieht, außerdem festgestellt, dass, falls die innerstaatliche Regelung

mit den Art. 43 EG und 49 EG unvereinbar ist, die Versagung einer Übergangszeit

nicht zwangsläufig zur Folge hat, dass der betroffene Mitgliedstaat, wenn er eine libe-

ralisierung des Glücksspielmarkts mit dem von ihm angestrebten Schutz der Verbrau-

cher und der Sozialordnung nicht für vereinbar hält, zu einer derartigen liberalisierung

verpflichtet wäre. Nach dem gegenwärtigen Stand des Unionsrechts steht es den Mit-
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gliedstaaten nämlich frei, das bestehende Monopol zu reformieren, um es mit den

Bestimmungen des Vertrags in Einklang zu bringen, indem es insbesondere einer

wirksamen und strengen behördlichen Kontrolle unterworfen wird (vgl. EuGH, U.v.

24.01.2013 - C-186/11 u.a.- Rn. 46).

138 Aus diesen Grundsätzen der OPAP-Entscheidung folgt, dass Unionsrecht es nicht ge-

bietet, dass für eine vollständige Untersagung der unerlaubten Veranstaltung und Ver-

mittlung von Sportwetten über das Kriterium der formellen Illegalität hinaus auch noch

Erlaubnisfähigkeit verneint werden muss.

139 Mit anderen Worten lässt es Unionsrecht zu, dass wegen der besonderen Wichtigkeit

die Zulassung zum Glückspielmarkt vorab zu prüfen, auch ein präventives Verbot aus-

gesprochen werden kann.

140 Das BVerwG ist daher in seiner Entscheidung vom 16.05.2013 zu einem bayerischen

Revisionsverfahren zu Recht auf einen im deutschen Sicherheitsrecht seit Jahrzehnten

allgemein anerkannten Grundsatz zurückgekehrt: Die formell illegale, glücksspielrecht-

liche Tätigkeit darf grundsätzlich untersagt werden. Eine Ausnahme gilt aus Gründen

der Verhältnismäßigkeit nur dann, wenn die formell illegale Tätigkeit die materiellen Er-

laubnisvoraussetzungen erfüllt und dies für die Untersagungsbehörde im Zeitpunkt der

Entscheidung offensichtlich, das heißt ohne weitere Prüfung erkennbar ist. Ansonsten

ist die Untersagung notwendig, um die Klärung im Erlaubnisverfahren zu sichern und

zu verhindern, dass durch die unerlaubte Tätigkeit vollendete Tatsachen geschaffen

werden und sich unqeprüfte Gefahren für Allgemeinheit und Spieler verwirklichen (vgl.

zu all dem BVerwG, U.v. 16.05.2013 - 8 C 14.12 - Rn. 54ff.).

141 Das BVerwG hat sich zur Begründung dieser Entscheidung zu Recht auch auf die 0-

PAP-Entscheidung des EuGH gestützt und dabei hervorgehoben, dass eine ordnungs-

rechtliche präventive Untersagung bis zur Klärung der - monopolunabhängigen - Er-

laubnisfähigkeit unionsrechtlich eben nicht ausgeschlossen ist (vgl. BVerwG, U.v.

16.05.2013 - 8 C 14.12 - Rn. 56).

IV. Zur Vorlagefrage 2

142 Entgegen der in der Vorlagefrage 2 zum Ausdruck kommenden Rechtsansicht des vor-

legenden Gerichts verstieß der die weitgehende Fortgeltung des GlüStV 2008 anord-

nende Art. 10 Abs. 2 AGGlüStV 2008 im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 30.06.2012

nicht gegen die Richtlinie 98/34/EG (Informationsrichtlinie).
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143 lum einen wurde der GlüStV 2008 selbst wurde notifiziert. Ob es sich hierbei über-

haupt um "technische Vorschriften" im Sinne der Informationsrichtlinie handelte, ist

deshalb unerheb-lich. Die landesrechtliehe Anordnung über die Fortgeltung des GlüStV

2008 selbst war hin-gegen nicht notifizierungspflichtig. Es handelte sich nämlich nicht

um eine .Verschärfunq", weil der Regelungsinhalt unverändert blieb. Dass die die

Dienstleistungsfreiheit einschrän-kende Regelung prolongiert wurde, stellt auch keine

"zeitliche Verschärfung" dar. Denn die mögliche Fortgeltung des (notifizierten) Staats-

vertrages über den 31.12.2011 hinaus war schon in § 28 Abs. 1 Satz 1 GlüStV 2008

angelegt. Zudem enthält Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 3 der Informationsrichtlinie eine ab-

schließende Regelung darüber, welche wesentlichen Ände-rungen in zeitlicher Hinsicht

notifizierungspflichtig sind, nämlich lediglich die Vorverlegung des ursprünglichen Zeit-

punktes für die Anwendung einer technischen Vorschrift (vgl. zu all dem nur OLG

Sachsen-Anhalt, U.v. 27.09.2012 - 9 U 73/11 - juris Rn. 80 ft.; ebenso VGH Baden-

Württemberg, U.v. 23.05.2012 - 6 S 389/11 - juris Rn. 19; OLG Köln, U.v. 30.11.2012

-1-6 U 114/10 u.a. - juris Rn. 14 und das Hanseatische OLG Bremen (U.v. 12.10.2012

- 2 U 61/12 - juris Rn. 36).

V. Zur Vorlagefrage 3a

144 Es liegt kein Interessenkonflikt auf Seiten der Kanzlei GBH Rechtsanwälte (im Folgen-

den: CBH) vor. Auch eine Gefahr von Günstlingswirtschaft ist nicht gegeben. Im Ein-

zelnen:

145 Im Frühjahr 2012 entschied das HMdIS, eine Rechtsanwaltskanzlei für juristische Un-

terstüt-zungsleistungen im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens nach §§ 4a

bis 4e des GlüStV im Wege einer freihändigen Vergabe gemäß Vergabebeschleuni-

gungsertass vom 1. November 2007 (lift. 2.1.1, Buchstabe b. LV.m. liff. 2.2 Absätze 5

bis 7) unter Beiziehung von drei bis fünf Vergleichsangeboten auszuwählen. Dabei

wurden neben CBH sechs weite""re Kanzleien angeschrieben und gebeten, zu den be-

nannten Eignungskriterien Stellung zu nehmen. Neben GBH erfüllten noch weitere

Kanzleien die Eignungskriterien und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Da

GBH das wirtschaftlichste Angebot abgab, wurde ihr am 11.06.2012 der Zuschlag er-

teilt.

146 Die Beratungstätigkeit von CBH beschränkte sich jedoch auf die erste Stufe des

Sportwett-konzessionsverfahrens (Ausarbeitung der Unterlagen für Stufe 1 und Mithilfe

bei der Erstel-Iung des Frage-Antwort-Katalogs in Stufe 1) sowie auf die Beratung bei

der Ausarbeitung von Teilen der Vergabeunterlagen für die zweite Stufe des Sport-
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wettkonzessionsverfahrens. Schon bei der Durchführung der zweiten Stufe hatte CBH

das HMdlS nicht mehr beraten. Insbesondere hat CBH keine Bewerbungen oder An-

träge geöffnet und geprüft und auch kei-me Bewertung im Auswahlverfahren vorge-

nommen. Im Rahmen dieser Beratungstätigkeit hatte sie auch keinen Einblick in die

Bewerbungs-/Antragsunterlagen der Bewer-ber/Antragsteller im Konzessionsverfahren.

147 Im November 2012 und Januar 2013 wurde CBH aufgrund ihrer Beratungstätigkeit im

Rah-men der ersten Stufe mit der Prozessvertretung in neun Klageverfahren vor dem

VG Wies-baden beauftragt. Es handelt sich hierbei um Klagen mit identischem Vor-

bringen von Bewer-bem, die allesamt zur zweiten Stufe zugelassen wurden und sich in

acht Fällen auch heute noch im Konzessionsverfahren befinden. Sie beantragen, das

Konzessionsverfahren in den Stand der amtlichen Bekanntmachung im EU-Amtsblatt

zurückzuversetzen, weil es angeb"'lich fehlerhaft konzipiert wurde. Sämtliche Verfah-

ren werden klägerseitig von derselben Rechtsanwaltskanzlei geführt. Die Verfahren be-

treffen ausschließlich die grundsätzliche Ausgestaltung des Sportwettkonzessionsver-

fahrens (z.B. Notifizierungspflicht, Aufteilung in zwei Stufen etc.). CBH erwiderte in al-

len neun Verfahren mit einem Oeweils identischen) Schriftsatz. Sieben dieser Klagever-

fahren ruhen derzeit faktisch vor dem VG Wiesbaden. Eine mündliche Verhandlung

wurde in diesen sieben Verfahren noch nicht anberaumt. Die beiden übrigen Klagever-

fahren sind nach zwischenzeitlich erfolgter Antragsergänzung mitt-Ierweile beim VGH

Kassel anhängig. Ein Einblick in die Bewerbungs-/Antragsunterlagen der Bewer-

ber/Antragsteller war für diese neun Verfahren bislang nicht erforderlich und wurde von

CBH auch nicht vorgenommen.

148 Sämtliche anderen ca. 30 Gerichtsverfahren zwischen September 2012 und Februar

2014, d.h. insbesondere alle in diesem Zeitraum, die die Durchführung der zweiten

Stufe des Sportwettkonzessionsverfahrens sowie bereits erteilte Ablehnungsbescheide

betrafen, wur-den vom HMdlS selbst geführt. Es erfolgte insoweit auch keine Beratung

und/oder sonstige Unterstützung durch CBH.

149 Da jedoch frühzeitig abgesehen werden konnte, dass es zu einer erheblichen Anzahl

von Eil-und Klageverfahren im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Konzessions-

entscheidung kommen würde, wurde im Mai 2013 ein Interessenbekundungsverfahren

eingeleitet. Es wurde eine Kanzlei gesucht, die das HMdlS in den Eil- und Haupt-

sacheverfahren im Zusarrr-menhanq mit dem Sportwettkonzessionsverfahren vertritt

(Anfertigung der Schriftsätze und Wahrnehmung der deutschlandweiten Gerichtstermi-

ne) und rechtlich berät. Die geschätzte Zahl der zu führenden verwaltungsgerichtlichen
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Verfahren wurde mit 80 angegeben, wobei Eil- und Hauptsacheverfahren gesondert

gezählt wurden.

150 Da es sich um eine nachrangige/nichtprioritäre Dienstleistung nach dem Anhang I B,

Katego-rie 21 (Rechtsberatung/juristische Beratung und Vertretung) der VOF handelte

und keine Binnenmarktrelevanz festgestellt werden konnte, wurde der Auftrag im

Rahmen eines form-losen (nationalen) Interessenbekundungsverfahrens vergeben. Mit

Bekanntmachung vom 17.05.2013 wurde das Interessensbekundungsverfahren in der

Hessischen Ausschreibungs-datenbank (HAD) veröffentlicht (Referenznummer

17/1693). Eine Korrekturbekanntmachung wurde am 03.06.2013 in der HAD eingestellt

(Referenznummer 17/1731). In der Bekanntma-chung wurde als Bewerbungsbedin-

gung aufgeführt, dass keine aktuelle Mandatierung im laufenden Sportwettkonzessi-

onsverfahren durch Bewerber/Antragsteller bestehen darf. Zu-schlagskriterien waren

zu 60 % der Preis und zu 40 % die Qualität einer geforderten juristi-schen Ausarbei-

tung.

151 Neben CBH bewarben sich noch weitere Kanzleien. Nach Auswertung der Angebote

war festzustellen, dass CBH das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Daraufhin

wurde CBH am 24.02.2014 der Zuschlag erteilt. Seitdem ist CBH auf der Grundlage

dieser Auf-tragsvergabe mit 33 weiteren Prozessvertretungen beauftragt worden

(Stand: 29.09.2014). Es ist zu erwarten, dass sich diese Zahl noch erhöhen wird.

152 Über die vorgenannten Sachverhalte und Zeiträume hinaus hat keine rechtliche Bera-

tung durch CBH stattgefunden. Insbesondere war CBH zu keinem Zeitpunkt entschei-

dungsbefugt in Bezug auf das Sportwettkonzessionsverfahren.

153 Darüber hinaus ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass CBH keine Bewer-

ber/Antragsteller des Sportwettkonzessionsverfahrens vertritt, und zwar weder in die-

sem Konzessionsverfah-ren noch außerhalb, und dies auch in der Vergangenheit nicht

getan hat. Unstreitig ist, dass CBH für verschiedene landeslotteriegesellschaften und

einzelne Bundesländer beratend und prozessrechtlich tätig gewesen ist und auch im-

mer noch ist. Dies stellt jedoch unstreitig keinen Befangenheitsgrund aufgrund des Be-

stehens eines Doppelmandats dar.

154 Die Auffassung, dass die Gefahr von Günstlingswirtschaft dadurch bestehe, dass das

Sport-wettmonopol illegitimen Zwecken diene und CBH das Konzessionsverfahren in

Teilen recht-lieh beratend begleitet habe bzw. das HMdlS mittlerweile in vielen verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren vertrete, ist nicht nachvollziehbar. Dass CBH das Sport-
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wettmonopol für die staatli-chen Monopolträger und die dahinterstehenden Bundeslän-

der in der Vergangenheit verter-diqt hat, kann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden,

da sie hiermit lediglich das geschrie"'bene und damals in der Bundesrepublik Deutsch-

land geltende Recht verteidigt hat. Die Ver"'mutung, dass CBH an dieser vormaligen

Gesetzeslage weiter festhalten möchte, obwohl der Glücksspielstaatsvertrag in seiner

jetzigen Fassung explizit eine Öffnung des Sportwettmark-tes auch für private Wettan-

bieter im Rahmen einer Experimentierklausel vorsieht, ist nicht nachvollziehbar und im

Übrigen auch unzutreffend.

155 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass § 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV, wonach das Sport-

wettangebot der staatlichen Lotterieunternehmen bis ein Jahr nach der Konzessionser-

teilung zulässig ist, nicht für die die ODS Oddset Deutschland Sportwetten GmbH (im

Folgenden: ODS) gilt, deren Gesellschafter verschiedene Landeslotterieunternehmen

sind, und die sich als einziges staatseigenes Unternehmen an dem Sportwettkonzessi-

onsverfahren beteiligt hat. Der OOS ist es auch nicht möglich, als staatseigenes Unter-

nehmen bereits vor Konzes-sionserteilung illegal am Markt tätig zu sein, wie dies eine

Vielzahl privater Sportwettveran-stalter handhabt. Ihr Antrag auf einstweilige Anord-

nung zur Verpflichtung des Landes Hes-sen auf Erteilung einer vorläufigen Konzessi-

on wurde vom VG Wiesbaden mit Beschluss vom 20.12.2013 (5 L 970113) zurückge-

wiesen. Die ODS hatte somit stets ein erhebliches Interesse daran, dass das Konzes-

sionsverfahren so zügig wie möglich rechtskräftig abge-schlossen wird. Auch aus die-

sem Grund entbehrt der Vorwurf, dass es CBH möglicherweise als gesetzliche Pflicht

empfände, ein rechtskräftig abgeschlossenes Konzessionsverfahren zu verhindern. um

die Landeslotterieunternehmen vor einem Rechtsverlust zu bewahren, jeder Grundla-

ge. Wenn überhaupt, so haben die derzeit illegal am Markt tätigen privaten Sportwett-

veranstalter ein erhebliches Interesse daran, eine rechtskräftig abgeschlossene Kon-

zessionserteilung zu verhindern, da sie dann - im Falle eines Konzessionserhalts -

den durch den Glücksspielstaatsvertrag vorgegebenen Beschränkungen unterliegen

würden bzw. - im Falle einer Ablehnung - wieder ernsthaft damit rechnen müssten,

dass die jeweiligen Aufsichtsbehörden gegen ihr illegales Sportwettangebot vorgehen

würden.

VI. Zur Vorlagefrage 3b

156 Wie bereits oben dargelegt, wurde das Sportwettkonzessionsverfahren als zweistufiges

Ver-fahren nach dem Vorbild eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb

gemäß VOUA EG konzipiert. Die zweistufige Ausgestaltung des Verfahrens steht im
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Einklang mit den rechtlichen Vorgaben, welche an die Vergabe von Konzessionen zur

Veranstaltung von Sportwetten anzulegen sind. Die Zweistufigkeit ist bereits in § 4b

Abs. 1 GJüStV angelegt, wonach die Konzession nach Aufruf zur Bewerbung und

Durchführung eines transparenten, diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens wird (vgl.

VG Wiesbaden, Beschluss vom 21.03.2013 - 5 L 27/13). Unabhängig hiervon hätte es

für die zweistufige Ausgestaltung aber auch schon keiner gesetzlichen Regelung be-

durft. Die Europäische Kommission stellt für ein Auswahlverfahren unter Anwendung

der europäischen Grundfreiheiten ausdrücklich klar, dass der konzessionserteilenden

Stelle bei der Auswahl des Verfahrens keine Beschränkurr-qen auferlegt werden, son-

dern über das geeignete Verfahren frei entscheiden kann (Mittei-'Iung zu Auslegungs-

fragen im Bereich Konzessionen im Gemeinschaftsrecht (2000/C 121/02) unter Ziffer

3.1.1). Hierzu gehört auch die Entscheidung, ob die konzessionserteilende Stelle für

die Erteilung der Konzessionen ein einstufiges oder mehrstufiges Verfahren vorsehen

will. Auch das Transparenzgebot schränkt diese Wahlfreiheit nicht ein. Denn auch das

strerr-qeren Regeln unterliegende europäische Vergaberecht, das ebenfalls dem

Transparenz-grundsatz verpflichtet ist, kennt die Möglichkeit von zweistufigen Verfah-

ren. Bei dem in § 101 Abs. 3 GWB vorgesehenen Verhandlungsverfahren mit vorge-

schaltetem Teilnahrnewettbe-werb werden die Bewerber im Rahmen des Teilnahme-

wettbewerbs gleichfalls nicht über alle Details betreffend die Inhalte des Verhandlungs-

verfahrens informiert (siehe hierzu auch: VG Berlin, Urteil vom 23.05.2014 - VG 23 K

512.12; VG Wiesbaden, Beschluss vom 21.03.2013 - 5 L 27/13.WI).

157 Im Übrigen ist es auch unzutreffend, dass Interessenten auf der Grundlage der Aus-

schrei-bung kaum abschätzen konnten, ob sie eine hinreichende Chance auf eine

Konzession ha-'ben würden. Im Rahmen der EU-Bekanntmachung wurde den interes-

sierten Unternehmen unter Ziffer VI.3) mitgeteilt, dass die Antragsteller alle weiteren

Erklärungen, Nachweise und Unterlagen zur Prüfung ihrer wirtschaftlichen und finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit sowie der Transparenz und Sicherheit ihres Sportwettangebots

vorzulegen haben, die in § 4a Abs. 4 Ziffern 1c, 2 und 3 sowie in § 4b Abs. 2 GlüStV

gefordert werden. Es folgte eine umfanqrer-che Auflistung sowie der Hinweis, dass alle

Einzelheiten zu den Mindestanforderungen an die vorzulegenden Konzepte und zum

Wortlaut der übrigen Erklärungen und Nachweise so"'wie zur Auswahl der Konzessio-

näre den Bewerbern, die sich für die zweite Stufe qualifiziert haben, mit der Aufforde-

rung zur AntragsteIlung in einem Informationsmemorandum mitgeteiltwerden. Es war

mithin bekannt, was im Rahmen der Stufe 2 angefordert werden würde; le-'diglich die
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detaillierte Ausgestaltung war nicht bekannt. Ein Verstoß gegen das Transparenz-

gebot liegt somit nicht vor.

158 Die zweistufige Ausgestaltung stellt sich im Hinblick auf den Zweck des Verfahrens

auch als angemessen dar. Schon die Komplexität der Auswahlentscheidung nach § 4b

Abs. 5 GlüStV legt eine mehrstufige Verfahrensgestaltung nahe, welche die Prüfung

nach den tatbestandli-chen Erteilungsvoraussetzungen des § 4a Abs. 4 GlüStV ab-

schichtet. Der Ausschluss offen-sichtlich unzuverlässiger oder nicht sachkundiger Be-

werber auf der ersten Stufe erübrigte die zeit- und personalintensive Auseinanderset-

zung mit den Sicherheits-, Sozial- und Wirtschaft-lichkeitskonzepten dieser ersichtlich

aussichtslosen Bewerbungen auf der zweiten Stufe. Das HMdlS hat seine Entschei-

dung daher in zulässiger Weise auf den Gesichtspunkt einer effi-zienten Verfahrensge-

staltung gestützt, die mit dem Ziel einer zeitnahen Entscheidung über die Konzessi-

onsvergabe zugleich auch dem materiellen Interesse der Bewerber Rechnung trug

(vgl. VG Berlin, Urteil vom 23.05.2014 - 23 K 512.12, Rn 23 ff.)

159 Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass keines der 16 deutschen Landeslotte-

rieun-ternehmen eine Bewerbung auf Erhalt einer Konzession gestellt hat. Lediglich die

ODS, de"ren Gesellschafter verschiedene Landeslotterieunternehmen sind, hat sich

an dem Sport-wettkonzessionsverfahren beteiligt.

VII. Zur Vorlagefrage 3e:

160 Zunächst einmal liegt kein Verstoß gegen den Transparenzgrundsatz darin, dass zu-

nächst mitgeteilt wurde, dass 14 Antragsteller die Mindestanforderungen erfüllen wür-

den, während später festgestellt werden musste, dass dieses Prüfergebnis nicht be-

lastbar war und keiner der Antragsteller die Mindestanforderungen vollständig erfüllt

habe. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

161 Aufgrund des hohen Zeitdrucks und des enormen Umfangs der Antragsunterlagen

wurde zunächst eine kursorische Prüfung durchgeführt. Dabei wurden die Unterlagen

der Anträge der Antragsteller auf Vollständigkeit sowie auf das Vorliegen der Mindest-

anforderungen all-gemein, der Mindestanforderungen Vertriebskonzept, der Mindest-

anforderungen Zahlungs-abwicklungskonzept und der Mindestanforderungen Wirt-

schaftlichkeitskonzept geprüft. Als Ergebnis dieser kursorischen Prüfung wurde festge-

halten, dass 14 Antragsteller die entspre-chend Ziff. 6 des Informationsmemorandums

zunächst zu prüfenden Anforderungen (Voll-ständigkeit der Unterlagen, Vorliegen der

Mindestanforderungen allgemein, der Mindestan-forderungen Vertriebs konzept, der



-43 -

Mindestanforderungen Zahlungsabwicklungskonzept und der Mindestanforderungen

Wirtschaftlichkeitskonzept) vollständig erfüllten, ohne dass eine Aufklärung oder eine

etwaige Nachforderung von Unterlagen erforderlich war.

162 Hierzu ist zunächst anzumerken, dass der vom AG Sonthofen zitierte Beschluss des

VG Wiesbaden vom 30.04.2013 (5 L 90/13.Wi) vom VGH Kassel mit Beschluss vom

28.06.2013 aufgehoben und der Antrag der Antragstellerin auf Einladung zur Präsenta-

tion abgelehnt wurde (8 B 1220/13). Der VGH Kassel begründete dies damit, dass der

Antragstellerin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis fehle, da nach § 44a VwGO

Rechtsbehelfe gegen be-hördliche Verfahrenshandlungen, zu denen der in diesem Ge-

richtsverfahren gestellte Antrag gehören würde, nur ausnahmsweise vor dem Ergehen

einer behördlichen Sachentscheidung in dem betroffenen Verwaltungsverfahren zuläs-

sig seien. Für eine solche Ausnahme sei hier kein Bedürfnis vorhanden, da die Antrag-

stellerin auch noch effektiven verwaltungsgerichtli-chen Rechtsschutz gegen verfah-

rensabschließende Akte in ausreichendem Umfang zu ei-nem späteren Zeitpunkt er-

langen könne. Das HMdlS habe sich dazu verpflichtet, vor Verga-'be der Konzessio-

nen eine "Stillhaltefrist" von 15 Tagen einzuhalten. Der dann sowohl vor als auch nach

Konzessionserteilung zu gewährende Rechtsschutz sei ausreichend.

163 Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass zwar in der EU-Bekanntmachung unter

Ziffer IV.3 tatsächlich die Gelegenheit der Antragsteller zur Vorstellung ihrer Sicher-

heits- und Sozi-alkonzepte erwähnt wurde, dass jedoch darin auch ausdrücklich er-

wähnt wurde, dass dies nur für diejenigen Antragsteller gilt, die ,,- entsprechend den im

Informationsmemorandum beschriebenen Anforderungen - fristgemäß einen ord-

nungsgemäßen und vollständigen An-trag eingereicht haben". Darüber hinaus war an

dieser Stelle auch ausdrücklich erwähnt, dass sich das HMdlS vorbehält, eine schritt-

weise Verringerung der Zahl der Antragsteller vorzunehmen. Wie bereits oben darge-

legt, sah das Informationsmemorandum eine solche Vorgehensweise auch ausdrück-

lich vor. Darüber hinaus war in Ziffer 6 Nr. 4 des Informati-onsmemorandums aus-

drücklich aufgeführt, dass nur diejenigen Antragsteller zur Präsentati-on ihres Sicher-

heits- und Sozialkonzepts eingeladen werden, die die "Mindestanforderungen allge.,.

mein" und die "Mindestanforderungen Konzepte überarbeitet" (beschränkt auf das Ver-

triebskonzept, das Wirtschaftlichkeitskonzept und das Zahlungsabwicklungskonzept)

erfül-'len. An dieses Informationsmemorandum hat sich das HMdlS auch exakt gehal-

ten, als es lediglich diejenigen Antragsteller zur Präsentation eingeladen hatte, die

nach Durchführung der kursorischen Prüfung die hierfür notwendigen Mindestanforde-
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rungen erfüllt hatten. In diesem Vorgehen ist daher keine Diskriminierung der nicht ein-

geladenen Antragsteller zu sehen.

164 Nach Durchführung der abschließenden und detaillierten Prüfung, die gegenüber allen

An-tragstellern auch mit E-Mail vom 17.05.2013 angekündigt worden war, war festzu-

stellen, dass das Ergebnis der ersten - kursorischen - Prüfung im Februar und März

2013, insbe-sondere im Bereich der Wirtschaftlichkeitsanforderungen, nicht ausrei-

chend belastbar war. Demnach erfüllte zu diesem Zeitpunkt keiner der 41 Antragsteller

die Mindestanforderungen allgemein, die Mindestanforderungen Vertriebs konzept, die

Mindestanforderungen Zahlungsabwicklungskonzept sowie die Mindestanforderungen

Wirtschaftlichkeitskonzept voll-ständig.

165 Aus der Tatsache, dass das Ergebnis der kursorischen Prüfung von dem Ergebnis der

ab-schließenden und detaillierten Prüfung abwich, kann jedoch kein Verstoß gegen

den Grund-satz des Transparenzgebots abgeleitet werden. Dieses Vorgehen wurde

auch vom VG Wiesbaden bestätigt, das in seiner Entscheidung ausführt, dass das

HMdlS insbesonde"re nicht gehindert war, im Laufe des Verfahrens festgestellte Feh-

ler noch vor dessen Ab-scnluss zu korrigieren (Beschluss vom 06.05.2014 - 5 L

239/14.WI).

166 Das VG Wiesbaden hat im Übrigen mit Beschluss vom 06.05.2014 (5 L 239/14) ent-

schieden, dass die Einladung nur bestimmter Bewerber zur Verhandlungsrunde im

März 2013 keine selbständige ZWischenentscheidung dargestellt hat. Auf einen Ver-

trauenstatbestand oder eine behördliche Ermessensbindung dahingehend, dass die

vermeintlich präqualifizierten Antragsteller vorab eine Konzession erhalten, konnten

diese sich nicht berufen, eine verfes-tigte Rechtsposition sei ihnen daraus nicht er-

wachsen. Der Hessische VGH hat diese Ent-scheidung mit Beschluss vom 3.7.2014 (8

B 923/14) bestätigt.

VIII. Zur Vorlagefrage 3d

167 Zutreffend ist, dass die ODS ein Gemeinschaftsunternehmen einiger Landeslotteriege-

sell-schaften ist. Hinter den Gesellschaftern stehen ganz überwiegend die einzelnen

Bundeslän-der. An der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, deren Beteiligung an der ODS

sich auf 8,22 % be-schränkt, sind als Minderheitsgesellschafter drei verschiedene Lan-

dessportbünde beteiligt. Die Beteiligung der Saarland Sporttoto GmbH mit ihrem Min-

derheitsgesellschafter, dem Landessportverband des Saarlandes als Körperschaft des

öffentlichen Rechts, beläuft sich auf 1,58 %.
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168 Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot gemäß § 21 Abs. 3 GlüStV ist hierin jedoch

nicht zu sehen. § 21 Abs. 3 GlüStV verlangt, dass die Veranstaltung und Vermittlung

von Sportwetten organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell von der Veran-

staltung oder Organisa-tion von Sportereignissen getrennt sein muss.

169 Mit Urteil vom 24.11.2010 (8 C 13/09) hat das BVerwG entschieden, dass damit eine

Verqui-ckung der gemeinnützigen Sportförderung im Verein mit der Vermarktung

suchtgefährdender Sportwetten verhindert werden soll. Deshalb dürften in einem Ver-

einslokal keine Sportwetten angenommen werden, weil dadurch Mitglieder des Ver-

eins, Mitwirkende und Besucher ser-ner Sportveranstaltungen zur Teilnahme an Wet-

ten angereizt werden, um dem Verein wirt-schaftliche Vorteile zu verschaffen.

170 Es ist jedoch nicht Aufgabe der Sportverbände, Sportereignisse zu veranstalten oder

zu organisieren. Das obliegt den Sportvereinen. Siese sind zwar Mitglieder in den Ver-

bänden,-haben aber nicht im Entferntesten Einfluss auf die Tätigkeit der ODS. Es gibt

deshalb weder organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich noch personell Verbindungen,

die dem Trennungs-gebot zuwiderlaufen.

171 Die Konstellation unterscheidet sich somit grundlegend von der in dem genannten Ur-

teil des BVerwG. Kein Vereinsmitglied und kein Sportler oder Besucher von Sportver-

anstaltungen wird durch die Tätigkeit der ODS mehr zur Teilnahme an Wetten ange-

reizt als jeder andere Bürger. Eine Motivation, dem eigenen Verein durch den Ab-

schluss einer Sportwette einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, kann ausge-

schlossen werden.

172 Mit der Neufassung des Glücksspielstaatsvertrags war auch ausweislich der Amtlichen

Er-läuterung zum Glücksspieländerungsstaatsvertrag keine Verschärfung der Rechts-

lage beab-sichtigt. Nach der Amtlichen Erläuterung soll die Regelung der Integrität des

Sports bei der Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten Rechnung tragen. Des-

halb soll es "wie bis-,her bei der Trennung von Wettanbieter und Sportveranstalter"

bleiben. Danach war aber zu keinem Zeitpunkt bezweifelt worden, dass das Tren-

nungsgebot des § 21 Abs. 2 GlüStV a.F. dem Sportwettangebot der staatlichen oder

staatlich beherrschten Lotterieverwaltungen und -gesellschaften der Länder entgegen-

stehen könnte.

IX. Zur Vorlagefrage 3e

173 Unter Punkt A 1 der Mindestanforderungen allgemein wurde von den Antragstellern ge-

fordert, dass sie die rechtmäßige Herkunft der für die Veranstaltung des beabsichtigten
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Sportwettan-gebotes erforderlichen Mittel darlegen. Dies entspricht der Vorgabe des §

4a Abs. 4 Nr. 1 lit. c GlüStV.

174 Zu A1 wurden von den zur zweiten Stufe zugelassenen Bewerbern mehrere Fragen

gestellt, von denen nachfolgend zwei näher dargestellt werden sollen.

175 Mit Frage Nr. 21 des Frage-Antwort-Katalogs im Rahmen der zweiten Stufe wurde am

31.10.2012 hinsichtlich A1 folgende Frage gestellt:

176 "Wie kann die rechtmäßige Herkunft der für die Veranstaltung des beabsichtigten

Sportwettangebotes erforderlichen Mittel dargelegt werden? Reicht hierfür eine Ei-

generklärung (eidesstattliche Versicherung) des Bewerbers?"

177 Hierauf hat das HMdlS wie folgt geantwortet und diese Antwort mit E-Mail vom

02.11.2012 allen Bewerbern, die zur zweiten Stufe zugelassen waren, zur Verfügung

gestellt:

178 .Ausretchend ist die Bestätigung eines zur unabhängigen Ausübung eines rechts- oder

steuerberatenden Berufs Beauftragten, dass die erforderlichen Mittel rechtmäßig er-

worben wurden in Verbindung mit der entsprechenden eidesstattlichen Versiche-'rung

des Antragstellers."

179 Mit Frage Nr. 253 des Frage-Antwort-Katalogs im Rahmen der zweiten Stufe wurde am

28.11.2012 runsichtlich A 1 folgende Frage gestellt:

180 ,,1. Ist es richtig, dass die Herkunft aller Mittel für die gesamte Dauer der Konzession

also bis 2019 darzustellen ist?

181 2. Laut Antwort 60 ist hierzu eine "einfache Erklärung" ausreichend.

182 Inwieweit ist dies mit Antwort 21 in Verbindung zu bringen, wonach eine Bestätigung

eines Steuerberaters und zusätzlich eine entsprechende eidesstattliche Versicherung

des Antragstellers notwendig ist? Gehen wir recht in der Annahme, dass eine "einfa-

che Erklärung" eines Steuerberaters gemeint ist? Oder ist es ausreichend, wenn eine

"einfache Erklärung" als eidesstattliche Versicherung des Antragstellers beigelegt

wird?"

183 Hierauf hat das HMdlS wie folgt geantwortet und diese Antwort mit E-Mail vom

06.12.2012 allen Bewerbern, die zur zweiten Stufe zugelassen waren, zur Verfügung

gestellt:
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184 "Zu 1) Die rechtmäßige Herkunft des Startkapitals ist darzulegen.

185 Zu 2) Das Wort "einfach" bezieht sich nicht auf die Form der Erklärung, sondern auf

den Inhalt (die Frage lautete: "Reicht es aus, wenn die betreffenden Personen er-

klä-ren bzw. bestätigen, dass die "erforderlichen Mittel rechtmäßig erworben wurden"

o-der bedarf es insoweit einer detaillierten Erklärung). Es bedarf keiner detaillierten Er-

klärung."

186 Anhand des Frage-Antwortkatalogs war somit hinreichend klar, wie die rechtmäßige

Herkunft der für die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderlichen Mittel darge-

legt werden sollte. Es liegt somit kein Verstoß gegen den Transparenzgrundsatz vor.

187 Die im Vorlagebeschluss zitierte Frage Nr. 453 vom 10.12.2012 lautete im Übrigen wie

folgt:

188 "Die Erklärung bezieht sich ausschließlich auf Deutschland. Ist der Schluss zulässig,

dass die Veranstaltung unerlaubter Glücksspiele durch einen Bewerber oder kon-

zernverbundene Unternehmen in regulierten europäischem Märkten wie z.B. Belgien,

Dänemark, Frankreich, Italien, in denen auch private Unternehmen ohne weiteres Er-

laubnisse zur Veranstaltung von Sportwetten hätten erhalten können, in Deutschland

weder der Konzessionierung selbst entgegensteht, noch einen Widerruf rechtfertigt,

und auch im Auswahlverfahren keine Rolle spielt?"

189 Sie bezog sich nicht auf die Mindestanforderung A 1, sondern auf die Mindestanforde-

rung B4. Hiernach mussten die Antragsteller eine vorformulierte Eigenerklärung abge-

ben, wonach sie sich verpflichten, ab dem Zeitpunkt der Konzessionserteilung weder

selbst noch durch verbundene Unternehmen unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland

zu veranstalten oder vermitteln.

190 Die Antwort des HMdlS, die mit E-Mail vom 14.12.2012 allen Bewerbern, die zur zwei-

ten Stufe zugelassen waren, zur Verfügung gestellt wurde, lautete wie folqt;

191 "Nein, insbesondere bestehen in diesem Fall erhebliche Zweifel an der rechtmäßigen

Herkunft der für die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderlichen Mittel."

192 Diese Antwort ist auch zutreffend, da der Fragesteller von unerlaubten Glücksspielen in

re-gulierten europäischen Märkten sprach, also von einem erlaubnislosen Tätigwerden

dort, wo er selbst ohne weiteres eine Erlaubnis erhalten könnte. Inwieweit hieraus ab-

geleitet werden kann, das HMdlS würde die Mindestanforderung A 1 verwenden, um al-

len nichtstaatlichen Konzessionsbewerbern die Konzession mit dem Argument zu ver-
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weigern, die rechtmäßige Herkunft der erforderlichen Mittel sei nicht dargelegt, ist nicht

ersichtlich. Dass dies auch tat-sächlich nicht der Fall war, ergibt sich im Übrigen dar-

aus, dass die Mindestanforderung A1 von mindestens 35 Antragstellern erfüllt wurde.

x. Zur Vorlagefrage 3f

193 Gemäß § 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV ist abweichend von § 1DaAbs. 2 und 5 GlüStV das

ge-meinsame Sportwettangebot der Veranstalter nach §10 Abs. 2 GlüStV und dessen

Vermitt-Iung durch Annahmestellen ein Jahr nach Erteilung der Konzessionen nach

§1Da GlüStV in Verbindung mit § 4c GlüStV zulässig. Diese Vorschrift wurde als Über-

gangsregelung im Hin-blick auf die grundrechtlichen Vorgaben der Art. 3, 12 und 14

GG aus Vertrauensschutz-grunden aufgenommen. Diese Bestimmung ist ebenso wie

die übrigen Bestimmungen des GlüStV

E. ERGEBNIS

194 Vor diesem Hintergrund sind die Vorlagefrageb aus Sicht der Bundesregierung wie

folgt zu beantworten:

"Keiner der in den VorJagefragen thematisierten Umstände und keine der
dort beschriebenen Konstellationen dazu, dass Unionsrecht einer mitglied-
staatlieh normierten Strafbarkeit der nicht erlaubten Veranstaltung eines
GIücksspiels entgegenstünde.

/

An lagenverzeichn is

Anlage 1 "Checkliste für einen Erlaubniserteilung zur Ver- Rn. 14
mittlung öffentlicher Glücksspiele (Sportwetten)
der Regierung der Regierung der Oberpfalz


